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I. Präventionspraxis Teil 1 im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben 

Seit 2006 steht ein Großteil der Bildungsmaterialien, die im Rahmen des Bundesprogramms De-
mokratie leben und seiner Vorläufer entstanden sind und von einer Vielzahl staatlicher wie zivil-
gesellschaftlicher Träger erstellt wurden, in der Vielfalt.Mediathek (www.vielfalt-mediathek.de) 
online und zum Download oder Ausleihen zur Verfügung. Träger dieser öffentlich zugänglichen 
Mediathek ist das ebenfalls vom genannten Bundesprogramm eigens zu diesem Zweck geförderte 
Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit (IDA) e. V. in Düsseldorf.  

Deren formal abstrakte Systematik folgt der staatlichen Programmlogik. Mit dieser wird zunächst 
in Anlehnung an die Extremismusforschung a) inhaltlich typologisch zwischen Rechtsextremis-
mus, Linksextremismus und Islamismus / religiösem Extremismus unterschieden. So wie dies 
beispielsweise auch Jesse und Mannewitz 2018 mit ihrem Handbuch Extremismusforschung tun, 
das sich an Wissenschaft wie Praxis wendet. Zudem orientieren sich die Programmleitlinien der 
staatlich geförderten Präventionspraxis b) an den in der Präventionsforschung gängigen Unter-
scheidungen präventiver Maßnahmen, bei denen mit „Blick auf den jeweiligen Interventionszeit-
punkt … zwischen Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention“ und in Rücksicht auf den zuneh-
menden Gefährdungsgrad der jeweiligen Zielgruppe zwischen „universeller, selektiver und indi-
zierter Prävention“ (Kemmesies 2020, S. 34-35 mit explizitem Blick auf die Präventionspraxis) dif-
ferenziert wird.  

Der programmatische Rekurs auf c) (Des)Integrationstheorien, Theorien sozialer Deprivation, 
Vorurteils- und Rassismusforschung und das multidimensionale Konzept der „gruppenbezoge-
nen Menschenfeindlichkeit“ (Heitmeyer 2002-2011), sowie vor allem d) die erklärte Offenheit 
gegenüber modellhaften Innovationen und der Vielfalt pädagogischer Ansätze und Methoden 
einschließlich der ausdrücklich erwünschten Berücksichtigung von Konzepten der interkulturel-
len Bildung und interreligiösen Begegnung ermöglichten es zahlreichen Modellprojekten schon 
in der ersten Förderphase, wechselseitige Prozesse negativer Desintegration, Ausgrenzung und 
Diskriminierung in der Gesellschaft zu berücksichtigen. U.a. wurde diese mit den Ansätzen und 
Methoden positiver Integrationsförderung, der aufsuchenden und akzeptierenden Sozialarbeit, 
Empowerment Ansätzen oder Strategien sozialer Anerkennung pädagogisch bearbeitet.  

Nicht allein zielgruppenspezifische, d.h. selektive oder indizierte Extremismusprävention, oder 
bloß zeitlich später erfolgende, gegen schon gewaltaffine oder gar gegen bereits gewalttätig ge-
wordene Individuen oder Gruppen intervenierende Sekundär- und Tertiärprävention, und auch 
nicht nur möglichst früh beginnende, separat operierende Primärprävention gegen eine der drei 
oben genannten Formen von Extremismus wurden gefördert. Vielmehr konnten Präventions-
maßnahmen durch Maßnahmen der Demokratieförderung und Vielfaltgestaltung in der Gesell-
schaft politisch wie sozial kontextuiert und damit erheblich ausgeweitet werden. Diese ermögli-
chen eine weitaus früher und breiter einsetzende Bildungs- und Begegnungsarbeit, die teilneh-
mende Jugendliche und junge Erwachsene nicht vorschnell als potentielle Extremisten stigmati-
siert und demzufolge auch eher abschreckt denn zur Teilnahme aktiviert. Dem entgegengesetzt 
können Maßnahmen der Demokratieförderung und gesellschaftliche Dialog- und Diskursarbeit 
einzelne Gruppen übergreifen, multidimensionale Identitätskonzepte auf Mikro-, Meso- und 
Makroebenen aufgreifen und dabei kollektive Vorurteile, Ressentiments und Vorbehalte zwi-
schen wie gegen einzelne Gruppen unter ihnen unterlaufen und pädagogisch bearbeiten. Gegen-
seitige Co-Radikalisierung, d.h. „gekoppelte Radikalisierungsphänomene“ (PRIF Report 7/2018, 
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S. 6) zwischen Gruppen, kann so auf einer sehr frühen Ebene in der Gesellschaft bearbeitet wer-
den und nicht erst als reaktive Co-Radikalisierung zwischen bereits radikalisierten bzw. extremen 
Gruppen (PRIF Report 2018, S. 7 mit Bezug auf Pratt 2015 wird die zuletzt genannte Form der Co-
Radikalisierung als Reactive Co-Radicalization bezeichnet). 

Das breite Spektrum der staatlichen Förderung nicht nur staatlicher, sondern auch zivilgesell-
schaftlicher Akteure umfasste somit drei getrennte, aber inhaltlich mitunter bereits verzahnte 
Themenfelder (1. Demokratie fördern, 2. Vielfalt gestalten und 3. Extremismus vorbeugen), zu 
denen Modellprojekte im Bundesprogramm durchgeführt wurden und deren Materialien nun-
mehr aus der Mediathek heruntergeladen werden können. Mediathek wie Präventionspraxis fol-
gen damit einer demokratisch qua Bundestagsbeschluss verabschiedeten Programmsystematik, 
die mit den beiden Themenfeldern Demokratieförderung und Vielfaltgestaltung über die negative 
Präventionslogik einer künftigen Verhinderung unerwünschter Zustände weit hinausgehen, zu 
denen Extremismus- und Präventionsforschung leicht verführen. Demokratieförderung und Viel-
faltgestaltung in der Gesellschaft ermöglichen Pädagogen eine positive Zielsetzung, die nicht not-
wendigerweise mit Radikalisierungs- und Extremismusprävention in Verbindung gebracht wer-
den muss. Vor allem Vielfaltgestaltung kann schlicht als religiöse, kulturelle, politische, gesell-
schaftliche oder ökonomische Bildungs- und Begegnungsmaßnahme konzipiert und kommuni-
ziert werden. Letzteres erleichtert den Zugang zu Zielgruppen ganz erheblich und kann damit Co-
Radikalisierung und Extremismus vorbeugen ohne dies eigens zu thematisieren. 

Außer Materialen, die universell eingesetzt werden können, sind auch solche für spezifische Ziel-
gruppen und Handlungsfeldern aus allen Bereichen der Gesellschaft von der Wirtschaft über die 
Politik bis zur Religion entlang der gesamten Sozialisationskette von der Familienbildung über 
Kindergarten, Schule, Jugend-, Freizeit- und Kultureinrichtungen und Universität bis zur berufli-
chen, politischen und religiösen Jugend- und Erwachsenenbildung erstellt worden (siehe 
www.vielfalt-mediathek.de/suche, dort Zielgruppen und Schlagworte). Demokratieförderung 
und Vielfaltgestaltung können also - auch und vielleicht gerade dann, wenn Prävention nicht ihr 
primäres oder explizit genanntes Ziel ist - die Resilienz Jugendlicher und junger Erwachsener stär-
ken gegenüber der Vielfalt individueller Ursachen von Radikalisierungs- und Extremisierungspro-
zessen wie gegenüber der Mannigfaltigkeit gesellschaftlicher Gründe von Demokratiedistanz, Po-
pulismusanfälligkeit und Pluralitätsermüdung. Diese können alle Dimensionen der Gesellschaft 
betreffen, dort jeweils ihren individuell wie gesellschaftlich bedingten Einsprungspunkt in Radi-
kalisierungsspiralen haben und nicht nur, aber jeweils auch anders in ihren konkreten Kontexten 
auf Mikro-, Meso- wie Makroebenen bearbeitet werden. Bezüglich der Handlungsfelder fällt al-
lerdings auf – das MAPEX Verbundprojekt erlaubt hier einen differenzierten Einblick in Präventi-
onsprojekte gegen religiös begründeten Extremismus und islamistische Radikalisierung -, dass vor 
allem Schule (77 %), außerschulische Bildungsarbeit (29 %) sowie Kinder- und Jugendhilfe (21 %) 
das bevorzugte Handlungsfeld aller Projekte auf universeller Präventionsebene sind. Erst mit ge-
hörigem Abstand folgen Beratung und Familienhilfe (13 %), Kirchen- und Moscheegemeinden (9 
%), Vereine und Verbände (5 %), Vereinssport und Internet (je 3%), Kindertagesstätten (2%), 
Hochschulen, Theater und Unternehmen (je 1%). Freundeskreise, Cliquen und Peers verschwin-
den in der allgemeinen Bevölkerung als Zielgruppe und tauchen als identifizierbares Handlungs-
feld nicht auf (www.mapex.de/datenvisualisierung/). Jaschke räumt zwar ein, dass über das Zu-
sammenspiel der verschiedenen Orte und deren Bedeutung für die Radikalisierung bislang wenig 
bekannt sei. Er verweist indes auf eine empirische Befragung durch Sicherheitsbehörden (vgl. BKA 
2018) unter 572 nach Syrien/Irak ausgereisten Personen, von denen „nannten die meisten 
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Freunde (54 %),  einschlägige, d. h. vom Salafismus beeinflusste Moscheen (48 %) und das Inter-
net (44 %) als Gründe der eigenen Radikalisierung. Auf den hinteren Plätzen landeten Kontakte in 
der Schule (3 %) und Kontakte in Justizvollzugsanstalten (2 %).“ (Jaschke 2018, o.S.). 

Wenngleich die Ursachen und Wirkungen des politischen Islams auf reziproke Polarisierungs-, 
Spaltungs- und Co-Radikalisierungsprozesse in der ersten Förderphase also noch nicht explizit 
thematisch wurden und vielleicht als solche den Beteiligten auch nicht einmal bewusst waren, so 
wurden diese doch, mehr oder weniger im- oder explizit, insbesondere durch Dialog- und Begeg-
nungsprojekte mit Muslimen berücksichtigt. Dabei versteht es sich und wurde auch durchaus ge-
sehen, dass nicht jeder Dialog, insbesondere wenn Einzelne zu Repräsentanten religiöser oder 
politischer Makrogruppen erhoben werden, zum Abbau von Vorurteilen beiträgt, sondern inter-
religiöse Begegnungen ganz im Gegenteil deren Ursache sein oder zumindest zu deren Verfesti-
gung beisteuern können. So wiesen Klinkhammer u.a. (2011) mit ihrem evaluativ-maßnahmen-
übergreifend konzipierten Modellprojekt darauf hin, dass „Stereotype im Dialog … oftmals nur 
reproduziert werden,“ wenn im interreligiösen Dialog „strukturelle Schieflagen“ oder „Ungleich-
heit im Bildungsstatus“ ausgeblendet werden, „Konvivenzerfahrungen im Alltag“ fehlen oder „nur 
medial vermittelte und nicht aus persönlichem Erleben entsprungene Konflikte“ behandelt und 
interreligiöse Begegnungen überdies „vom Integrationsdiskurs überlagert“ werden. Man verspürt 
die Absicht und ist verstimmt, wenn Religion „vor allem im Hinblick auf ihre gesellschaftspoliti-
sche Kompatibilität, auf möglichen Nutzen oder Schaden behandelt [wird] und weniger im Hin-
blick auf beispielsweise ihre persönlich stabilisierende, sinnstiftende Komponente.“ (Klinkham-
mer u.a. 2011, S. 365367) 

Es liegt auf der Hand, dass dies im noch größerem Maße für Präventions-, Radikalisierungs- oder 
Extremismusdiskurse gilt. Den metaphysisch personifizierten Bösen und möglicherweise sogar 
das kollektivierte Böse, kurzum: den Teufel, Häretiker- und Hexenverfolgung mögen wir in 
Deutschland zum Glück los sein, den Extremismusdiskurs, Radikalisierungsprozesse und Extremis-
ten leider nicht. Der Gradwanderung zwischen verspäteter und verfrühter, gesellschaftlich aktuell 
erwünschter wie atavistisch unerwünschter Stigmatisierung entkommt leider auch nicht, wer 
Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und soziale Ausgrenzung als Ursache des Islamismus 
und linker Militanz, aber umgekehrt die Wirkungen des politischen Islams und linker Militanz als 
deren Ursache nicht in Betracht zieht. Co-Radikalisierung kann durch gesellschaftliche Dramati-
sierung islamistischer Anschläge, anwachsende Islamophobie und antimuslimischen Rassismus 
erfolgen, aber auch umgekehrt - trotz unterschiedlicher Gewichtung und ohne Gleichsetzung der 
Phänomene - durch Verharmlosung spezifisch religiöser und Banalisierung theologisch-ideologi-
scher Gründe. Es gilt daher auch, bei der Auswahl der Kooperationspartner, den Ansätzen und 
Methoden der Präventions-, Demokratieförderungs- und Vielfaltgestaltungspraxis zu beachten, 
ob z.B. religiöse, psychische, politische, gesellschaftliche, wirtschaftliche, pädagogische oder ma-
terialistisch-ökologische Ursachen und deren Wechselwirkungen überhaupt in typologisch ange-
messener Vielfalt wie empirischer Relevanz in Erwägung gezogen und einzelne von ihnen nicht 
mehr oder weniger über- oder unterschätzt werden. So scheint es in Gesellschaften mit säkula-
rem Vordergrund weitaus selbstverständlicher zu sein, psychische wie gesellschaftliche Ursachen, 
Übel und Güter bei der Entstehung des gewaltbereiten Salafismus als umgekehrt religiöse Beweg-
gründe, Ziele und Zwecke linker Militanz überhaupt auch nur in Betracht zu ziehen (Ausnahme: 
Mangold 2017, S.39). Auch Präventionsforschung und Präventionspraxis sind nicht apriori davor 
gefeit, sozialdominanten Selbstdeutungen und in der Gesellschaft vorherrschenden Diskursen zu 
folgen und sachlicher Überprüfung vorzuziehen. Ob Protestbewegungen, die sich gegen soziale 
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oder moralische Missstände auflehnen, sich damit zugleich - ihnen selbst wie der Öffentlichkeit 
weitgehend unbemerkt, da der bewussten Reflexion entzogen - gegen Leid und Schuld wenden, 
die aus der Vergänglichkeit, Fehlbarkeit, raum-zeitlichen Gebundenheit und sinnlich-leiblich be-
dingter Perspektivität des Menschen oder aus der menschlichen wie außermenschlichen Natur 
bzw. dem Verhältnis der Menschen zur Welt resultieren, das zwischen den zum Scheitern verur-
teilten Versuchen, den Naturzwang vollständig zu brechen oder sich mimetisch gänzlich der toten 
Natur anzugleichen, changieren kann (vgl. Horkheimer und Adorno 1969), kann nicht überprüft 
werden, wenn nicht zumindest gelegentlich zwischen metaphysischen, moralischen und physi-
schen Übeln unterschieden wird (Leibniz 1710, S. 239). Das mehr oder weniger reflektierte Ver-
ständnis von Hingabe, Glaube, Liebe und Hoffnung sowie von Sünde, Tod, Erlösung von allen 
Übeln, Unsterblichkeit und Glück in den Religionen, Theologien und Philosophien wird von der 
aktuellen Präventionsforschung und -praxis über interreligiöse Dialoge und Maßnahmen der Is-
lamismusprävention hinaus nicht hinreichend beachtet.  

Um auch die Pluralität und Relationalität – auch und gerade bei gegenseitigen oder gemeinsam 
geteilten Feindbildern und Co-Radikalisierungsprozessen – des religiösen, theologischen und phi-
losophischen Verständnisses von Bösem zumindest malumtypologisch erfassen und auch auf an-
dere Präventionsbereiche anwenden zu können, ist - wie im Hinblick auf Güter, Ziele und Zwecke 
so auch im Hinblick auf Übel und Extremes, die einseitig oder vorschnell substanzialisiert, perso-
nalisiert, sozialisiert wie naturalisiert werden können - zwischen Gott, Mensch, Gesellschaft und 
Welt als deren potentielle Gründe, Ursachen und Zwecke bisweilen ebenso sorgfältig zu unter-
scheiden wie zwischen „malum metaphysikum (traditionell als ‚Endlichkeit bzw. Vergänglichkeit 
des Menschen‘ verstanden), malum physicum (‚die naturgegebenen Übel, die Naturkatastrophen, 
die natürlichen Gebrechen‘), malum cosmicum (‚eine zweite kosmische Macht gegen die Macht 
des Guten bzw. gegen die Macht einer Gottheit‘), malum morale (die ‚Schuld‘, das individuelle 
‚böse Handeln‘, die ‚Laster‘ als böse Gewohnheiten, die ‚Bosheit‘ als Haltung oder Gesinnung so-
wie auch das ‚radikale Böse‘ im Sinne Kants als ‚intelligible Tat‘ bzw. als in einem bedingten Sinn 
‚apriorischer‘ Hang zum moralischen Bösen), malum sociale (die überindividuellen, institutionel-
len ‚gesellschaftlichen‘ Übel), malum theologicum (‚die Sünde‘ als unmittelbar gegen einen per-
sonal verstandenen Gott gerichtete Handlung oder Gesinnung) malum protologicum (‚die Ur-
sünde‘, das ‚Urböse‘ bzw. das ‚Urübel‘) oder malum eschatologicum (das ‚endgültige Unheil‘, die 
‚endlose Hölle‘, die ‚ewige Verdammnis‘) usw.“ (Laube 2003, 11). Ob jenseits teleologischer An-
nahmen, sei es moderner Fortschritts- oder antimoderner Verfallsannahmen, die konkret inhalt-
lichen, aber empirisch nicht mehr überprüften Ideal- wie Malumtypologien traditioneller Theolo-
gien und Philosophien den abstrakt formalen, empirisch überprüften Typologien der (post)mo-
dernen Extremismus- und Radikalisierungsforschung in sowohl sachlicher wie empirischer Hin-
sicht aktuell angemessener sind oder nicht, stellt ein gewaltiges Desiderat der gegenwärtigen Prä-
ventionsforschung wie -praxis dar. 

 

II. Erfahrungen und Kenntnisstand des RISP im Rekurs auf Politische Philosophie und Religions-
politologie 

Das RISP hingegen hat bereits in der Vergangenheit im Rekurs auf die Politische Philosophie und 
Religionspolitologie (siehe Bärsch 1998 und Bärsch, Berghoff und Sonnenschmidt 2004) zahlrei-
che Präventionsmaßnahmen entwickelt, die sich u.a. mit der Aufklärung über und Widerlegung 
von Stereotypen (GOTTESMÖRDER, MENSCHENFEINDE) befassten, mit denen Juden als Kollektiv 
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übermenschlich-dämonische Macht zugeschrieben und insinuiert wird, dass sie für das UNGLÜCK 
DER MENSCHHEIT und alle ÜBEL DER WELT verantwortlich seien, also für physische, moralische 
wie metaphysische Übel. Kooperativ erprobt und implementiert wurden diese mit Bildungsträ-
gern an Orten, in denen es öffentlich- und persönlichkeitswirksam zwischen heterogenen Grup-
pen (links/rechts, religiös/säkular, allochthon/autochthon) zu negativer Fremdbestimmung, 
wechselseitiger Polarisierung, Mehrfachdiskriminierung und Exklusion kommt (www.risp-
duisburg.de/de/publikationen/?pub_id=310, S.43-45 und 105-107). Verknüpft wurden dabei 
Maßnahmen der Vielfaltgestaltung mit ergänzenden Angeboten der Demokratieförderung, Ver-
fassungsbildung und Extremismusprävention gegen alle Formen kollektiver Diskriminierung von 
Juden als vermeintliches Unheil oder Übel der Welt und als angebliche Rassen-, Klassen-, Volks-, 
Menschen- oder Gottesfeinde.1  

Entwickelt, erprobt und verbreitet wurden die Präventionsmaßnahmen des RISP auf der Grund-
lage von eigens zu diesem Zwecke durchgeführten empirischen Befragungen von Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen zu ihren säkularen wie religiösen Selbst- und Fremddeutungen sowie zu 
ihren persönlichen und gesellschaftlichen Wertorientierungen. Diese wurden zunächst unabhän-
gig von Religionsangehörigkeit, Kulturzuordnung, Nationalität, Staatsbürgerschaft und politischer 
Präferenz erfasst, um politische Ko-Radikalisierungsprozesse, deren persönliche wie gesellschaft-
liche Einsprungspunkte und Richtungen unter wie zwischen ihnen unvoreingenommen zu erfas-
sen. Für eine „differenzierende Betrachtung der Dimension des Religiösen und deren politische 
Implikationen“ – so Brettfeld/Wetzels (2007, S. 53)  - ist eine „analytische Trennung von Religio-
sität und Gläubigkeit in ihren verschiedenen Formen einerseits sowie einer – möglicherweise 
auch religiös motivierten – politisch-extremistischen Ideologie andererseits“ erforderlich.  

Jenseits der Frage, ob man für oder wider eine Religion oder gar die Religion ist, konnte im Rück-
griff auf die platonisch-aristotelische Philosophie mit dem religionspolitologischen Befragungsde-
sign erstmals in vergleichender Perspektive erfasst werden, wie gläubige, andersgläubige und 
nicht-gläubige bzw. säkulare Jugendliche auf der Grundlage konkreter Selbst-, Gesellschafts- und 
Weltdeutungen das Verhältnis von Religion und Politik deuten. Mithin wurden weder Religion 
noch Religionskritik oder Säkularität und Fragen nach dem Sinn oder Unsinn menschlicher Exis-
tenz in Gesellschaft und Geschichte ausschließlich im Modus des Konflikts und eines erneuerten 
Kulturkampfes als Dispositive politisch oder religiös motivierter Gewaltbereitschaft wahrgenom-
men. Gefragt wurde vielmehr sine ira et studio sowohl danach, welche spezifischen Inhalte des 
Glaubens als auch danach, welche spezifischen Gehalte des säkularen Bewusstseins der plural-
demokratischen Kultur förderlich und welche ihr abträglich sind. Ausgehend von einer potentiell 
für möglich gehaltenen, den Befragten indes nicht apriori unterstellten Korrelationalität von Ver-
nunft und Glaube wurde sowohl danach gefragt, welche säkularen Deutungsmuster, als auch da-
nach, welche Formen der Religiosität das interkulturelle, interreligiöse und gesamtgesellschaftli-
che Miteinander gefährden.  

Indem erstmals politische Implikationen von Religiosität wie religiöse Implikation von Politik bzw. 
des Bewusstseins von Mensch, Gesellschaft, Geschichte und Welt beachtet wurden, konnte er-
mittelt werden, wie verbreitet einerseits religiöse Pathologien und andererseits säkulare Hybris 
sind. Gerade im Hinblick auf aktuelle Herausforderungen gemeinsamer wie gegenseitiger Ko-Ra-
dikalisierungsprozesse kommt es darauf an, nicht isoliert die – möglicherweise nicht vorhandene 

                                                                 
1 Alle vom RISP im Bundesprogramm erstellten Materialien zum Download einsehbar unter: www.risp-
duisburg.de/de/forschungsgruppen/mikom/ 
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– Verfassungsloyalität z.B. von Muslimen (vgl. hierzu Brettfeld/Wetzels 2007), sondern auch die-
jenige von Säkularisten zu erfassen. Erst in vergleichender Perspektive kann eine politische Ge-
wichtung der Befunde vorgenommen werden, die sich nicht leichtfertig dem Vorwurf der Drama-
tisierung oder Verharmlosung aussetzt. Aus diesem Grunde ist es auch erforderlich, zugleich nach 
der Verbreitung und Virulenz von islamistischer, identitärer wie linksextremistischer Verfassungs-
feindschaft zu fragen. 

Im Jahre 2004 hatte das RISP in diesem Sinne erstmals ca. 500 Jugendliche und junge Erwachsene 
aus Duisburger Berufsschulen, für die seinerzeit interkulturelle Bildungsmaßnahmen entwickelt, 
erprobt und eingesetzt wurden, zur politischen Bedeutung ihrer Selbst-, Gesellschafts- und Welt-
deutungen sowie Gottesvorstellungen und Güterorientierungen befragt. 

Zuletzt genannte waren – was nicht weiter verwunderlich ist, wenn man Religion nicht auf Politik 
und Ethos nicht auf Einkommen oder Bildung reduziert und einer identitären Ideologie anhängt, 
sei es einem materialistischen (kapitalistisch oder marxistischen) oder sei es einem idealistisch-
gnostischen Monismus - relativ unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Bildung und Einkommen 
(www.risp-duisburg.de/de/publikationen/?pub_id=158, S.24) Vorherrschend war vielmehr eine 
Vielfalt von Glaubensformen und säkularen Selbstdeutungen sowie die Tendenz zu ihrer Vermi-
schung.  

Dieser Befund ist vor dem Hintergrund des diesbezüglichen Forschungsstands keineswegs über-
raschend. Er sei daher hier kurz auf wenigen Seiten skizziert und aus religionspolitologischer Per-
spektive problematisiert: 

Zwar ist es umstritten, ob der Prozess der Globalisierung über eine Pluralisierung und Konfessio-
nalisierung der großen Weltreligionen zu einer Hybridisierung, Entkonfessionalisierung und Indi-
vidualisierung des Glaubens führt, oder ob durch die Mondialisierung lediglich die Wahrnehmung 
von religiöser und weltanschaulicher Vielfalt zwischen und in den großen Weltreligionen gestei-
gert wird. Nach wie wird mit gegenläufigen Tendenzen gerechnet, also z.B. mit einer Privatisie-
rung ebenso wie mit einer Politisierung und Deprivatisierung der Religionen, mit interreligiös öku-
menischen Aufbrüchen nicht minder wie mit Neuerfindungen konfessioneller Identitäten, mit 
neuen politischen Religionen und einer Zunahme religiöser Polarisierungen ebenso wie mit einem 
Wiedererstarken traditioneller Religionen. Nicht zuletzt gilt es zu beachten, dass inzwischen auch 
von einem neuen Atheismus die Rede ist (vgl. z.B. Onfray 2006 und Dawkins 2007, Zinser 2010).  

Einhellig wird indes heute von Religionssoziologen, -wissenschaftlern, -psychologen und Theolo-
gen zumeist das Faktum der Pluralität der Weltreligionen und Weltanschauungen konstatiert, das 
durch die Globalisierung beschleunigt oder zumindest in verstärktem Maße bewusst wird. Ge-
nannt seien hier aus diesem Grunde zunächst die wichtigsten Leitworte, mit deren Hilfe versucht 
wird, die unterschiedlichen und mitunter recht widersprüchlichen Phänomene der Pluralität und 
des gegenwärtigen Wandels der Religionen im Zeitalter der Mondialisierung zu beschreiben: 

Pluralisierung und Konfessionalisierung der großen Weltreligionen; Diversifizierung der Religionen; 
konfessionsinterne Pluralisierung durch Rückbesinnung oder Neuerfindung konfessioneller Identitä-
ten; ökumenische und interreligiöse Aufbrüche, konfessionsinterne Kulturkämpfe und Polarisierun-
gen zwischen Liberalen, Reformern oder Modernisten und Traditionalisten, Konservativen, Neo-Or-
thodoxen oder Fundamentalisten in allen Glaubensgemeinschaften und Konfessionen; Erosion religi-
ösen Gemeinschaftshandelns, Enttheologisierung, Entkirchlichung, Dechristianisierung oder Entkon-
fessionalisierung der Religionen; Bricolage, Patchwork oder Bastel-Religionen, Hybridisierung bzw. 
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Vermischung; Entstehung von neureligiösen Bewegungen; Autonomisierung, Privatisierung und Indi-
vidualisierung der Religionen, aber auch gegenläufige Tendenzen zur Deprivatisierung und Politisie-
rung sowie zur Entstehung von politischen Religionen. 

Unstrittig ist zumindest, dass die neuen Informationstechnologien und das world-wide-web dazu 
geführt haben, dass die Vielfalt der Weltreligionen und Weltanschauungen und bisweilen auch 
deren Einfalt ins Bewusstsein immer größerer Teile der gegenwärtig lebenden Menschen gerückt 
sind. Bedingt durch die zunehmende Arbeitsteilung und durch Migrationsbewegungen in zuvor 
unbekanntem Ausmaß leben heute an immer mehr Orten der Welt Menschen mit unterschiedli-
chen Glaubensformen und säkularen Weltanschauungen. In Zeiten, in denen „religiöse Homoge-
nität, das zumindest offiziell einheitliche Glaubensbekenntnis der Bevölkerung eines Territori-
ums, … zum Ausnahmefall geworden [ist]“ (Graf 2004, 18), und das alteuropäisch-staatsreligiöse 
Prinzip der geographischen Segregation der Konfessionen gemäß der Entscheidung der politi-
schen Obrigkeit, „welche Religion in einem Territorium die gültige ist“ (cuius regio, eius religio), 
keine akzeptable Lösung politisch-religiöser Konflikte mehr darstellt, da dieses „im Gegensatz 
zum Grundrecht auf Religionsfreiheit und im Gegensatz zum Prinzip des Minderheitenschutzes 
steht“ (Koslowski 2002, 248), ist es daher religionspolitologisch von besonderem Interesse, dass 
neue, interreligiöse und interkulturelle Regeln des Umgangs mit religiöser wie säkularer Vielfalt 
wie Einfalt gefunden werden müssen. Zumal die Demokratie allein „ohne verfassungsmäßige und 
dem Mehrheitsprinzip entzogene [zivilreligiöse] Garantie von Minderheitenrechten nicht vor eth-
nisch-religiösen Säuberungen schützt“ (ebd.), wie die unter formell demokratischen Verhältnis-
sen ausgetragenen Konflikte im ehemaligen Jugoslawien belegt hatten.  

Der gegenwärtige Gestaltenwandel der großen und kleinen Religionsgemeinschaften im Zuge der 
Mondialisierung erschöpft sich für den evangelischen Theologen Graf nicht in dem Umstand, dass 
der „offensive Transfer des eigenen Glaubens in andere Kulturen durch Mission, gigantische Mig-
rationsbewegungen, kapitalistische Transformation traditionaler Gemeinwesen und globale, 
durch neue Kommunikationsmedien und Informationstechnologie beschleunigte Ideenzirkula-
tion … dazu geführt [haben], dass an immer mehr Orten Menschen unterschiedlichen religiösen 
Glaubens miteinander leben und neue Regeln der Koexistenz finden müssen“ (Graf 2004, 18). 
Beachtung finden bei ihm nicht nur die Spannungen zwischen den Gläubigen der großen Weltre-
ligionen, sondern auch religions- bzw. konfessionsintern geführte Kulturkämpfe und überdies die 
Spannungen zwischen den Konfessionen mit Anhängern von neureligiösen Bewegungen und sä-
kularen Deutungssystemen (vgl. ebd.). Empirisches Faktum ist es leider, dass es Spannungen und 
Konflikte, ob sie nun aus der Pluralität oder Polarisierung der Religionen und Konfessionen resul-
tieren und durch die Mondialisierung gesteigert oder auch nur bewusst werden, nicht nur zwi-
schen den Gläubigen aus den großen Weltreligionen gibt, sondern auch und bisweilen vor allem 
unter Muslimen, Juden, Christen, Hinduisten oder Buddhisten, wie gegenwärtige Konflikte lehren. 
Trotz der vermeintlich ungebrochenen religiösen Tradierung und der Renaissance des Religiösen, 
die vornehmlich den außereuropäischen Kulturen nachgesagt wird, gibt es in den großen Weltre-
ligionen inner- wie außerhalb Europas jeweils recht unterschiedliche Glaubensströmungen und 
vielfältige konfessionelle Spannungen. Erwähnt seien hier nur die religionsintern mitunter äu-
ßerst gewalttätig ausgetragenen Spannungen zwischen Gläubigen, die stärker zu gnostisch-dua-
listischen, zivilreligiösen, politisch-religiösen, inner- oder außerweltlichen, fatalistischen oder fa-
natischen Glaubensformen tendieren. Der politische Islamismus hat weitaus mehr Muslime das 
Leben gekostet als Opfer unter den verhassten - angeblich - Ungläubigen gefordert. Religions- 
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und konfessionsübergreifend gibt es innerhalb der großen wie der kleinen Religionen in und au-
ßerhalb Europas zudem jeweils mehr oder weniger stark ausgeprägte magische, mythische, mys-
tische oder messianisch-apokalyptische Glaubensformen.  

Traditionell bestehende oder neu entstehende Ähnlichkeiten bzw. konfessionelle Strömungen, 
die in allen Weltreligionen vorkommen, können daher allerdings auch die Aufmerksamkeit dafür 
schärfen, dass auf den ersten Blick sprachlich wie semantisch recht unterschiedlich artikulierte 
Symbolisierungsformen religiöser Erfahrungen mitunter äquivalent sind. Diese können zumindest 
Tiefendimensionen aufweisen, denen möglicherweise ähnliche Erfahrungen von Wirklichkeit zu-
grunde liegen. Was wiederum darauf aufmerksam machen kann, dass der gegenwärtige Prozess 
der Globalisierung nicht zwangsläufig zu einer verschärften Wahrnehmung von religiösen Diffe-
renzen zwischen den fünf großen Weltreligionen und zu einer Rückbesinnung oder Neuerfindung 
von konfessionellen Identitäten führt. Vielmehr ermöglichen die Begegnungen bisweilen auch die 
(Wieder-)Entdeckung oder Neu(er)findung inter- oder transreligiöser Gemeinsamkeiten über die 
Grenzen bestehender Kulturkreise und Weltreligionen hinaus. In interreligiöser wie interkonfes-
sioneller Perspektive kommt es deshalb stets darauf an, „die paradox scheinende Gleichzeitigkeit 
von ökumenischem Aufbruch und Neuerfindung konfessioneller Identitäten verständlich zu ma-
chen“ (Graf 2004, 20). Auch Spannungen zwischen Menschen mit primär säkularer Selbstdeutung 
und Alt- wie Neugläubigen gibt es im Übrigen nicht allein in den europäischen Gesellschaften, 
sondern können in allen Zivilisationen beobachtet werden, auch wenn diese in einzelnen Gesell-
schaften verschieden stark ausgeprägt sind. 

Ob die Mondialisierung einen Trend zur „Dispersion des Religiösen“, „Hybridisierung“ und „indi-
viduell geformten Patchwork- bzw. Bastelreligionen“ hervorruft oder beschleunigt, der dazu 
führe, „dass das Merkmal ‚Konfessionszugehörigkeit’ zu einem letztlich belanglosen Sachverhalt 
verkommt“ (Wunder 2005, S. 10), ist indes äußerst strittig. Fest steht lediglich, dass es heute auf-
grund der verstärkt wahrgenommenen religions- wie konfessionsinternen Pluralität der Religio-
nen, der Neuerfindung von konfessionellen Identitäten, der Vermischung und der neuen Formen 
von Religiosität jenseits institutionalisierter Religionsgemeinschaften nicht (mehr) möglich und 
zulässig ist, die spezifische Form des Glaubens oder der Areligiosität einer konkreten Person allein 
aus ihrer Zugehörigkeit (oder dem Fehlen derselben) zu einer Religionsgemeinschaft, ihrer Kon-
fession, Herkunft, Nationalität oder ihrem Migrationshintergrund abzuleiten. Wer auch nur einen 
oberflächlichen Blick in die Geschichte der Häresien, Schismen und Spaltungen riskiert, wird da-
ran zweifeln, ob es je anders war. 

Der Umkehrschluss, dass es überhaupt keine Differenzen zwischen Christen, Muslimen, Juden, 
Hinduisten, Taoisten und Buddhisten oder freischwebender und an Religionsgemeinschaften ge-
bundener Religiosität gäbe und es völlig belanglos für die Kultivierung oder Dekultivierung der 
eigenen Religiosität sei, ob man Mitglied in einer Glaubensgemeinschaft oder Kirche ist oder 
nicht, ob man regelmäßig oder nur mehr an wenigen Feiertagen im Jahr oder überhaupt keine 
Gottesdienste mehr besucht oder dass es auf das, was auf diesen getan und gesagt oder nicht 
gesagt wird, gar nicht mehr ankommt, ist indes unzulässig. Dahingegen kann mit Leidhold darauf 
hingewiesen werden, dass es „im Zeitalter der Globalisierung so leicht wie nie zuvor [ist], die re-
ligiöse Vielfalt der Welt persönlich kennen zu lernen. Ihre Unterschiede springen dabei zweifellos 
ins Auge: Die eine Religion (wie der Islam) kennt nur einen Gott, die andere hingegen viele (wie 
der Hinduismus); die eine weiß nichts von einer persönlichen Gottheit und setzt zuoberst ein un-
persönliches Prinzip, wie etwa die Natur, an; andere hingegen fassen gewisse Teile der Welt, wie 
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Sonne, Mond und Sterne, Berge, Flüsse oder auch Tiere als göttliche Wesen auf“ (2008, S. 2f.). 
Christen wiederum glaub(t)en an die Dreieinigkeit Gottes.  

Dass mit der Globalisierung über die Unterschiede der großen Religionen hinaus auch die politi-
schen Implikationen dieser Differenzen deutlich werden, ist keineswegs gewiss. Zu fragen wäre 
zu diesem Zwecke beispielsweise danach, ob im strikten Monotheismus der Glaube an den einen 
Gott die Gläubigen leichter dazu verführen kann, auch nur eine Religion für wahr zu halten. Oder 
danach, ob mit dem Glauben an die vielen Götter nicht vermeint wird, zwischen diesen unter-
scheiden zu können. Was jedenfalls aus der Perspektive derjenigen Gläubigen, die sich gemäß der 
mosaischen Tradition an das Bilderverbot halten, nur dann möglich ist, wenn man zur näheren 
Charakterisierung dieser Götter – in der Sprache der Tradition ohnehin: Götzen – diese mehr oder 
weniger anthropo-, sozio- oder physiomorphisiert. Nicht zuletzt wäre auch danach zu fragen, ob 
der Glaube an die Mensch- und Fleischwerdung Gottes die Gläubigen nicht dazu verleitet, an die 
Konsubstantialität von Gott und Mensch zu glauben und dabei um so viel, wie das Göttliche dem 
Menschlichen genähert wird, das Menschliche vergöttlicht wird (vgl. Horkheimer und Adorno 
1982, S. 159). Hingegen wird mit dem strikten Monotheismus stärker die Transzendenz Gottes 
betont. All dies hat spezifische politische Implikationen, da damit mal mehr, mal weniger die 
menschlichen Handlungsmöglichkeiten über- oder aber unterschätzt werden. 

Ob und inwiefern mit dem Umstand, dass aufgrund der Globalisierung die Unterschiede zwischen 
den Religionen offenkundig werden, auch die daraus folgenden politischen Implikationen erkannt 
werden, ist daher religionspolitologisch von Interesse. Vor dem Hintergrund des bis in die jüngste 
Vergangenheit hinein von den Glaubensgemeinschaften zumeist exklusiv reklamierten Wahr-
heitsanspruches für ‚ihre’ Religion dürfte zudem gerade der Umstand, dass sie „ganz verschie-
dene Götter verehren und unterschiedliche Auffassungen zum Leben vertreten: Die einen glau-
ben an die Auferstehung, die anderen an die Wiedergeburt“ (Leidhold 2008, S. 9), in ganz erheb-
lichem Ausmaß dazu beigetragen haben, dass heute mitunter der Wahrheitsanspruch aller Reli-
gionen in Frage gestellt wird. Auch für Koslowski „werden die Religionen durch die zunehmende 
Wahrnehmung ihrer Pluralität in der Welt vor die … Aufgabe gestellt, ihr Verhältnis zueinander, 
zu ihrem jeweiligen Anspruch, Offenbarung Gottes zu sein, zu reflektieren und annehmbare Lö-
sungen ihrer Koexistenz und ihrer konfligierenden Ansprüche, jeweils wahre Offenbarung zu sein, 
zu finden“ (Koslowski 2002, 245). Denn logisch betrachtet kann von gegensätzlichen Aussagen 
nur eine wahr sein. Angesichts der offenkundigen Unterschiede und Widersprüche tauchen daher 
zumindest Fragen nach der logischen Vereinbarkeit, der behaupteten Exklusivität und nach der 
Möglichkeit einer Inklusivität auf. Also danach, ob nur eine, viele, alle oder keine Religion wahr 
ist oder alle (nur) mehr oder weniger falsch bzw. wahr sind. Möglicherweise drängt sich sogar die 
differenzierende Frage auf, in welchen Hinsichten sie wahr sind und in welchen Hinsichten sie es 
jedenfalls nicht sind, die einen mehr, die anderen weniger. Koslowski hebt indes hervor, dass die 
Glaubwürdigkeit der Existenz Gottes durch zwei entgegen gesetzte Radikalismen in Frage gestellt 
werde könne, nämlich sowohl durch die traditionelle Position des radikalen Exklusivismus, dass 
nur eine einzige Religion die Offenbarung Gottes sein könne und allein wahr sei, als auch durch 
die heute nahe liegende und häufig vertretene radikal inklusivistische These der Theologie der 
Religionen (vgl. Hick 2001, Schmidt-Leukel 1997 und 2005, Danz 2008), dass alle Religionen gleich 
wahr seien. Diese sei das einfachste und beliebteste Modell des Umgangs mit der Vielfalt der 
Religionen (vgl. Koslowski 2002, S. 3, 245, 279), mit dem apriori die Frage suspendiert wird, ob 
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die eine oder andere mehr oder weniger wahr ist. Der radikale Religionspluralismus ist ihm zu-
folge „eine Form der radikalen Religionskritik, weil er die Religionen als kognitiv nicht vermittelbar 
und als bloße Ausdrucksformen kultureller Diversität begreift“ (3). 

Mit der modernen Entgegensetzung von Glaube und Wissen – wobei erstgenannter allein auf 
göttlicher Offenbarung oder menschlichem Gefühl basiere und der Vernunft in keiner Weise mehr 
zugänglich sei, zweitgenanntes hingegen nur Wissen sei, wenn es auf sinnlicher Erfahrung oder 
säkularer Vernunft beruhe – ist es dazu gekommen, dass die traditionelle Gegenübereinstellung 
und Verschränkung von Glaube und Zweifel sowie die Teilhabe von menschlicher an göttlicher 
Vernunft weitgehend in Vergessenheit geriet und damit auch die Möglichkeit einer Übereinstim-
mung oder wechselseitigen Ergänzung wie Begrenzung von Vernunft und Glauben. Erst vor dem 
Hintergrund des von den traditionellen Religionsgemeinschaften positivistisch reklamierten Of-
fenbarungsmonopols und der modernen Entgegensetzung von Glaube und Wissen mit dem Re-
sultat eines Irrationalismus des Glaubens, der bisweilen in trauter Eintracht von Gläubigen wie 
Nicht-Gläubigen vertreten wird, wird verständlich, weshalb im Gegenzug ein „Atheismus aus Red-
lichkeit“ (Strauss 1997, S. 26) entstehen konnte, der vom Gläubigen wieder ‚gute Gründe’ für sei-
nen Glauben einklagte und dabei auf Vernunft und Erfahrung bestand (vgl. Leidhold 2008, 4). 
Dieser dürfte nicht nur vom bloßen Unglauben und der Gleichgültigkeit zu unterscheiden sein, 
die mit der Wahrheitsfrage auch die nach der Vernunft für obsolet erklärt, sondern auch vom 
Szientismus und Wissenschaftsglauben, mit denen vermeint wird, alle Formen des Glaubens rest-
los auf psychologische (Angst, Unsicherheit, Illusion, Wunschdenken), natürliche (Übermacht der 
Natur) und/oder gesellschaftliche Gründe (Lug, Täuschung, Betrug, Opium des Volkes) zurückfüh-
ren zu können. Und die sich postwendend und nicht zu Unrecht den Vorwurf des Reduktionismus 
eingehandelt haben, was die Frage nach der empirischen Gültigkeit ihrer möglicherweise allzu oft 
zutreffenden Befunde leider in Mitleidenschaft gezogen haben dürfte.  

Die Toleranz gegenüber den Glaubensgemeinschaften dürfte heute nicht selten damit zusam-
menhängen, dass diesen jedweder Wahrheitsanspruch abgesprochen wird und man vermeint, 
mit der institutionellen Trennung von Kirche und Staat auch die politische Brisanz und Relevanz 
des Glaubens auf das Privatleben eingeschränkt zu haben. Ob indes die Entschärfung der Wahr-
heitsfrage und die Indifferenz gegenüber allen Religionen diejenigen, die dann nur mehr psychi-
sche, physische oder soziale Dimensionen der Realität wahrnehmen und jede Form von Glauben 
auf säkulare Dimensionen der Realität zurückführen, nicht im Gegenzug dazu verleitet, diese Di-
mensionen zu verabsolutieren, weil ihnen der Glaube und seine politischen Implikationen nach 
und nach immer fremder geworden ist und mit diesem auch die Möglichkeit einer Distanzierung 
von subjekt- und leibzentrierter Wahrnehmung und Existenz- wie Todesängsten durch eine 
grundbezogene Relativierung alles Irdischen, diese politischen Implikationen des Glaubens an den 
einen Gott, der allem Irdischen gegenüber transzendent ist, dürfte unter ihnen wohl eher selten 
thematisiert werden. Man mag zwar heute aufgrund des politischen Islamismus wieder wissen, 
dass durch eine Politisierung der Religion die institutionelle Trennung von Kirche und Staat auf-
gehoben wird. Ob es sich bei aktuellen politischen Religionen jedoch schlicht um eine Politisie-
rung traditioneller Religionen handelt – eine Meinung, mit der implizit (vermeintlich) traditionelle 
Religionen pauschal exkulpiert werden und die Frage ausgeblendet wird, inwiefern islamistische 
Vorstellungen sich nicht stillschweigend am modernen, westlich-säkularen Modell von der 
„Machbarkeit der Gesellschaft“ (Tezcan 2003, S. 14) orientieren – ist äußerst fragwürdig. Wenn 
alle Macht und Übel ins Politische verbannt und auf diese Weise Spannungen zwischen Allmacht 
und Ohnmacht immanentisiert werden, dürfte nicht zuletzt in Vergessenheit geraten, dass durch 
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den Glauben hervorgerufene Unterscheidungen zwischen Himmel und Erde, Diesseits und Jen-
seits, paradiesischer Vollkommenheit und irdischer Unzulänglichkeit, dem Reich Gottes und irdi-
schen Reichen oder absolutem und relativen Gütern und Übeln es ermöglichen, zwischen irdi-
scher Herrschaft und göttlichem Heil zu unterscheiden. Was bisweilen immerhin dazu führte, die 
vermeintliche Göttlichkeit der Herrschenden in Frage zu stellen. Ob eine institutionelle Trennung 
von Kirche und Staat, die bestenfalls Entlastung vor religiös-politischer Überforderung bieten, kei-
nesfalls Ablass oder Absolution erteilen kann, heute wieder aufgehoben wird oder nicht, hängt 
mit anderen Worten vor allem davon ab, ob überhaupt (noch) und wenn ja, auf welche Weise 
Gläubige wie Nicht-Gläubige bzw. Regierte wie Regierende zwischen Diesseits und Jenseits unter-
scheiden.  

Die in der Literatur genannten Topoi zur Charakterisierung der noch nicht institutionalisierten 
Formen von moderner Religiosität weisen eher darauf hin, dass es sich hierbei zumeist um stärker 
innerweltliche denn außerweltliche Formen von Religiosität handelt, mit denen diese im Glauben 
reflexiv werden könnende Unterscheidung tendenziell wieder aufgehoben wird. Die noch nicht 
institutionalisierten Formen der Religiosität und die räumliche wie soziale „Dispersion des Religi-
ösen“ (Ebertz 1998, 155) in modernen Gesellschaften werden von den Wissenschaftlern, die sich 
heute in der einen oder anderen Form mit dem Thema Religion befassen, unter einer „Vielzahl 
von Leitbegriffen [verhandelt], z.B. 

„Zivilreligion“ (Bellah 1967; Hase 2001), „Diesseitsreligion“ (Honer et al. 1999), „Sozialreligion“ (Fürs-
tenberg 1999), „Quasi-Religion“ (Marty 1970; Neitz 1994), „the Quasi-Sacred“ (Fenn 1994), „unsicht-
bare Religion“ (Luckmann 1991), „implizite Religion“ (Thomas 2001), „vagabundierende Religiosität“ 
(Hempelmann 2001a; Küenzlen 1988), „non-doctrinal religion“ (Yinger 1969), „neue religiöse Szene-
rie“ (Bochinger 1994), „nicht-verfasste Religiosität“ (Waßner 1995), „nicht kirchliche Religion“ (Le-
mert 1975; Ebertz 1995), „außerkirchliche Religiosität“ ( Pollack 1998), „Religion ohne Institution“ 
(Barz 1992a); „säkulare Religiosität“ (Nüchtern 2001), „Pop-Religion“ (Truzzi 1972), „populäre Reli-
gion“ (Knoblauch 1999), „populäre Religiosität“ (Cipriani 1989; Ebertz & Schultheis 1986), „amorphe 
Religion“ (Schieder 1997, S. 313), „nébuleuse mystique-ésotérique“ (Champion 2000), „Parareligion“ 
(Bird & Reimer 1982; Greil 1993)“ (Zitat und alle Literaturangaben aus: Wunder 2005, 9.) 

Diese an sich schon beeindruckende Liste von Wunder ließe sich ohne allzu große Schwierigkeiten 
noch erheblich erweitern. Hingewiesen sei hier nur auf Topoi, die zudem religionspolitologisch 
von Relevanz sind, wie z.B. „Politisierte Religion“ (Bielefeldt und Heitmeyer, 1998), „Politische 
Religion“ (Voegelin 1938, Maier 1995 und 1996ff., Berghoff 1997, Bärsch 1998); „Religion des 
Bürgers“, „Bürgerliche Religion“ und „Kulturreligion“ (Kleger & Müller 2004). 

In Rücksicht auf die Würde, die Vernunft und die Einbildungskraft, die Entscheidungs-, Handlungs- 
und Religionsfreiheit der Menschen, aber auch im Hinblick auf die Frage, ob einer, wenige, viele 
oder alle Menschen vor Gott gleich sind, kommt es immer auch auf das Selbstverständnis der 
Menschen und darauf an, welche Formen in der Gesellschaft sozialdominant sind. Der Glaube 
oder die Religiosität, und nicht die Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft oder die soziale 
Lage, sollten daher diesseits wie jenseits der Wahrheitsfrage stets von zentraler Bedeutung sein. 
Indes führt auch der Umstand, dass man das menschliche Selbstverständnis in Fragen der Religi-
osität wieder in den Mittelpunkt rückt, nicht zwangsläufig dazu, dass man damit auch die religiö-
sen und säkularen Entgleisungen in den Blick bekommt.  
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Leider werden mit der medialen Betrachtung des gegenwärtigen Prozesses der Globalisierung in 
den europäischen wie außereuropäischen Gesellschaften zumeist nicht die Vielfalt der Glaubens-
formen, sondern vor allem die Vielfalt der (vermeintlich homogenen) Kulturen und die der großen 
(vermeintlich homogenen) Religionen, ihre offenkundigen, für alle leicht erkennbaren Unter-
schiede und die Konflikte zwischen ihnen in den Fokus der Weltöffentlichkeit gerückt. Befürchtet 
werden bis weit in die Wissenschaften hinein ein ‚Kampf der Kulturen’ oder ein ‚Krieg der Religi-
onen’, den es durch interkulturelle und interreligiöse Dialoge der ‚Kulturen’ und ‚Religionen’ zu 
verhindern gelte. Seltener werden über die zweifelsohne bestehenden Differenzen und Konflikte 
hinaus auch innerkulturelle Kulturkämpfe oder religions- und konfessionsinterne Differenzen und 
Konflikte zwischen den Gläubigen innerhalb der großen Weltreligionen wahrgenommen. Die re-
ligions- und konfessionsinterne Pluralität der Religionen sowie Prozesse der Vermischung und 
Neuerfindung von konfessionellen Identitäten werden in der Öffentlichkeit weitaus zurückhalten-
der thematisiert. Dies dürfte vor allem für neue Formen der Religiosität jenseits institutionalisier-
ter Religionsgemeinschaften und insbesondere für religiöse Implikationen von säkularen Selbst- 
und Weltdeutungen gelten.  

Mit der in den Medien wohl unvermeidlich verkürzten Redeweise werden ‚Kulturen’ und ‚Religi-
onen’ zu Kollektivsubjekten erhoben, die kämpfen, glauben und reden oder einen Dialog führen 
könnten. Damit werden nicht nur die Unterschiede zwischen den Gläubigen in einer Religion und 
den Menschen in einer Kultur weitgehend ausgeblendet, sondern auch die kultur- und konfessi-
onsüberschreitenden Gemeinsamkeiten von Menschen aus unterschiedlichen Glaubensgemein-
schaften und Kulturen. Die Unterschiede wie die Gemeinsamkeiten zwischen Menschen kann 
man jedoch nicht (oder nicht mehr) feststellen, wenn man ihre Meinungen radikal individualisiert 
oder sie allein nach ihrer kulturellen oder religiösen Zugehörigkeit einteilt. Wenngleich aller Er-
fahrung und Vernunft nach zweifelsohne Unterschiede und Gemeinsamkeiten bestehen – be-
kanntlich gibt es laut Aristoteles nur drei unterschiedliche Antwortmöglichkeiten auf die Frage 
nach der Einheit oder Vielheit aller Menschen, d.h. entweder ist allen (a) alles gemeinsam oder 
(b) nichts gemeinsam oder aber (c) einiges gemeinsam und anderes nicht gemeinsam, wobei 
leicht eingesehen werden kann, dass (a) wie (b) der Empirie und Logik widersprechen - kann man 
die Bedeutung derselben bzw. die Frage, ob nun die Unterschiede oder Gemeinsamkeiten über-
wiegen, welche bedeutsam für das Miteinander sind und welche eher von untergeordneter Be-
deutung sind, erst dann feststellen, wenn man auch bereit ist, ihr jeweiliges konkretes Selbstver-
ständnis zur Kenntnis zu nehmen und sich darin einübt, genauestens auf das zu hören, woran sie 
konkret glauben oder eben nicht glauben, welches Bewusstsein von Mensch, Gesellschaft, Reli-
gion und Kultur sie haben, wie beides miteinander zusammenhängt, was ihnen wichtig ist, welche 
Ziele sie in ihrem Leben verfolgen, was sie für die obersten Zwecke und Güter ihres Lebens halten, 
was ihnen fremd ist, als ein Übel oder Böses erscheint und an welchen Werten oder Eigenschaften 
von Personen sie sich orientieren. Erst dann kann man feststellen, worin sie sich unterscheiden 
oder was ihnen gemeinsam ist. Auch religionspolitisch bedingte Formen von Fremdenfeindlich-
keit und Extremismus kann man nur erkennen, wenn man empirisch zur Kenntnis nimmt, welche 
vermeintlich oder tatsächlich bestehenden Glaubens- und Selbstdeutungsdifferenzen dramati-
siert und fundamentalisiert werden. Erst dann kann man diese nicht nur moralisch oder mecha-
nisch verurteilen, sondern auch die Motive erkennen, was für präventive Maßnahmen unabding-
bar ist. 

Möglicherweise wird man dann aber auch zur Kenntnis nehmen müssen, dass es nicht nur einen 
‚Kampf der Kulturen’ oder gar einen ‚Krieg der Religionen’, sondern auch einen ‚Kampf in den 
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Kulturen’ und konfessionsinterne Konflikte gibt. Denn das Bild, welches Menschen von sich selbst 
haben, wird leider nicht nur allzu häufig in Abhängigkeit von der Zugehörigkeit zu einem Kultur-
kreis und einer der großen Weltreligionen bestimmt, sondern oftmals auch davon, dass sie sich 
innerhalb derselben einer spezifischen Konfession oder Subkultur zurechnen. Ob derartige Best-
immungen bzw. Zuordnungen sie überdies zu positiver Selbst- und negativer Fremdbestimmung 
verführen, hängt indes nicht nur von ihrem Bewusstsein von Gesellschaft, sondern stets von ihren 
mehr oder weniger offenen oder geschlossenen Selbstdeutungen, von mehr oder weniger exklu-
siven oder inklusiven Wertorientierungen sowie davon ab, ob sie dass, was ihnen als höchstes 
Gut erscheint, exklusiv ihrem Kollektiv zuschreiben, und dass, was ihrer Selbstdeutung fremd ist 
und ihnen als ein Übel erscheint, auf andere Kollektive projizieren oder nicht. Nicht zuletzt also 
davon, ob dass, was ihnen als ein Gut erscheint, tatsächlich eines ist oder nicht bzw. ob und in-
wieweit sie sich ein Bewusstsein für die Offenheit und Nicht-Abschließbarkeit derartiger Fragen 
bewahrt haben oder nicht. 

Gewiss scheint heute lediglich, dass erst dann erkannt werden kann, ob der ‚Kampf der Kulturen’ 
oder ein ‚Krieg der Religionen’ von säkularen oder religiösen Kulturkämpfern leichtfertig herbei-
geredet oder von Kulturkampfleugnern magisch hinweggewünscht wird, wenn Kulturkämpfe in 
und zwischen Repräsentanten aus Politik, Kultur, Arbeitswelt und Religion nicht nur schlicht aus-
getragen werden, sondern wenn kontrovers und zivilisiert über die Vor- und Nachteile von unter-
schiedlichen Selbstdeutungen, Glaubensformen und säkularen Weltsichten, Wertorientierungen 
und Lebensweisen für das kulturreligiöse Miteinander gestritten wird, die diese Kulturkämpfe erst 
hervorrufen, über die man sich bisweilen gerne ausschweigt; sei es nun aus strategischen oder 
taktischen Gründen, aus schlechtem Gewissen und Gründen der Exkulpation oder schlicht aus 
Naivität und Unkenntnis. Die Vielfalt wird leider oft nur dann zur Kenntnis genommen, wenn sie 
in das eigene Weltbild passt. Dahingegen, aber auch gegenüber den vornehmlich säkularen 
Freunden des interkulturellen Dialogs, die gegenüber Huntingtons Diktum vom „Kampf der Kul-
turen“ solange mit Hinweisen auf die Vielfalt wie Verweisen auf die offenkundig nicht vorhandene 
Homogenität der Kulturen polemisieren, bis sie es sich selbst eingeredet haben, dass es über-
haupt keine Kulturkämpfe gebe, hat Stefan Weidner in erfrischend klarer wie knapper Präzision 
konstatiert: „Kulturkämpfe hat es immer gegeben“ (Weidner 2008, 18ff). Und – wie man boshaft 
in messianisch apokalyptischer Tradition hinzufügen könnte – wird es wohl bis zum jüngsten Tag 
und der Wiederkehr des Herrn immer geben, allen politisch-, zivil- und sozialreligiös frommen 
Wünschen und Beschwichtigungen zum Trotz. In welcher Form diese allerdings ausgetragen wer-
den, ob eher zivil als Wettbewerb der Weltsichten und Wettstreit um Werte und um deren Rang-
ordnung oder gewalttätig, kriegerisch und blutig, hängt zumindest immer auch davon ab, ob und 
inwieweit wir erkennen, dass Kulturkämpfe aus unterschiedlichen Selbstdeutungen, Glaubens-
formen, Weltsichten, Wertorientierungen und Interessen resultieren, die nicht immer, aber mit-
unter auch kreuz und quer zu den etablierten Trennungslinien und den vielfältigen Spannungen 
zwischen den großen Weltreligionen und Kulturen verlaufen und die es in jeder Gesellschaft in 
mehr oder weniger institutionalisierter Form gibt. Und nicht zuletzt davon, ob und inwieweit wir 
es zulassen, derartige Spannungen auch als (intra-)psychische Spannungen zwischen unterschied-
lichen Bedürfnissen in und zwischen uns selbst wahrzunehmen, bevor diese unerträglich werden. 

Vor dem Hintergrund dieser aus religionspolitologischer Perspektive kurz skizzierten Befunde, die 
ebenso auf eine radikale Trennung wie wundersame Vermischung von Säkularität mit Religiosität 
im Alltags- und Gesellschaftsleben hinweisen, ist es wenig überraschend, dass mit der vom RISP 
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durchgeführten Befragung zahlreiche Konflikt- und Ko-Radikalisierungspotentiale feststellbar wa-
ren, die unter der plural-inklusiven Oberfläche die Konstellation wie Konfiguration von Weltdeu-
tungen und Wertorientierungen bei den jungen Erwachsenen kennzeichneten. Vor dem Hinter-
grund, dass politische Konflikte aus reduktionistischen Weltbildern bzw. einer Profanisierung des 
Sakralen wie Sakralisierung des Profanen und einer Dramatisierung von Weltanschauungsdiffe-
renzen resultieren können, ließ sich leider eine Vielzahl von Konfliktpotentiale erkennen, die das 
politische Miteinander durch Über- oder Unterschätzung menschlicher Handlungsmöglichkeiten 
wie -grenzen gefährden: Genannt seien hier nur die Dominanz von säkularen Weltdeutungen (So-
ziodeterminismus und Naturalismus), die Vermischung von personal-universalen mit exklusiv-in-
nerweltlichen Glaubensformen, die Vorherrschaft von diffus-religiösen gegenüber explizit a-reli-
giösen Weltdeutungen, die Dominanz von sozialer und autonomer Sinngebung bei der Existenz-
deutung, die Vorherrschaft eines gesellschaftlichen und leidenschaftlichen Menschenbildes, die 
Ausbreitung von Skeptizismus, Zweifel und Unsicherheit, die Dominanz säkularer Werte bei per-
sönlicher wie gesellschaftlicher Wertorientierung sowie last but not least die Polarisierung durch 
Religiosität bzw. Glauben und deren Negation. Etwas ausführlicher vorgestellt sei hier in Rücksicht 
auf die Thematik der Ko-Radikalisierung nur letzteres. 

Ein zentrales Kennzeichen von Ideologien, die leicht zu offener Gewalt führen können, ist die Fun-
damentalisierung religiöser oder weltanschaulicher Differenzen. Charakteristisch für diese Dra-
matisierung der Vielfalt der Religionen und Weltanschauungen ist es, dass sich positive Selbstbe-
stimmung und negative Fremdbestimmung ergänzen. Deutliche Tendenzen hierzu gibt es sowohl 
unter Jugendlichen mit muslimischen Migrationshintergrund, die davon überzeugt sind, dass es 
einen Gott gibt, der sich mit jedem Menschen persönlich befasst (N=43, ca. 9 % aller Befragten; 
ca. 54 % der Befragten mit muslimischen Migrationshintergrund N=79, ca. 17 %), als auch unter 
Jugendlichen ohne Migrationshintergrund, die weder an Gott noch an überirdische Wesen oder 
höhere Mächte im Kosmos glauben (N=32, ca. 7 % aller Befragten, ca. 12 % aller Jugendlichen 
ohne Migrationshintergrund). Von den Befragten insgesamt wurden im Hinblick auf das Verhält-
nis von Glauben und Politik sowohl der Glaube (29 %) als auch der Unglaube (18 %) als Grund für 
politische Streitigkeiten und Krieg in Betracht gezogen. Auch wenn die politisch motivierte Skepsis 
gegenüber den Religionen stärker ausgeprägt ist als die Skepsis gegenüber Unglaube und Mate-
rialismus, so führen doch – die Aussagen aller Befragten frei interpretiert - weder der Glaube als 
solcher oder der Unglaube an sich noch gar jede Form von Glauben oder Unglauben zu Gewalt 
und Krieg. Von politischer Relevanz ist also nicht allein die Frage des Glaubens oder Unglaubens. 
Vielmehr kommt es auch darauf an, woran und in welcher Form geglaubt oder nicht geglaubt 
wird. Denn es ist immer ein bestimmter Glaube oder Unglaube, der den politischen Frieden nach-
haltig stören und zu kriegerischen Konflikten führen kann oder dies bisweilen - leider - auch sollte, 
wenn es sich z.B. um einen höchst fragwürdigen Friedensschluss mit tyrannischen Verhältnissen 
bar jeder demokratisch-freiheitlichen Rechtsstaatlichkeit handelt. Wie wir oben bereits angedeu-
tet haben, ist es nicht schlicht der Glaube an sich, sondern sind es die nicht gänzlich frei von uni-
versal-außerweltlichen Bezügen, doch der Tendenz nach stärker exklusiv-innerweltlichen Formen 
von Glaube und Religiosität, die zu kulturellen Konflikten führen können. Auch sind es nicht ein-
fach der Abfall vom Glauben und die Hinwendung zur Welt bzw. zu den weltlichen Aspekten un-
serer Existenz, sondern deren Verabsolutierung, die das interkulturelle Miteinander gefährden 
können. Für überzeugte Muslime wie Säkularisten stellt sich dieser empirisch, politisch, ethisch 
wie religiös komplexe Zusammenhang von Politik und Glauben sowie Unglauben mitunter jedoch 
weitaus eindeutiger dar. So meinten 33 % der Muslime, dass allein Unglaube und Materialismus 
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zu Streitigkeiten und Krieg führen. Lediglich 2 % von ihnen zogen in Erwägung, dass auch der 
Glaube an Gott zu Streitigkeiten und Krieg führen kann. Bei den Säkularisten war dies genau um-
gekehrt: Nur 6 % machten Unglaube und Materialismus, hingegen 41 % den Glauben an Gott für 
Streitigkeiten und Krieg verantwortlich. Es ist daher nicht weiter überraschend, dass radikal säku-
lar eingestellte Jugendliche sich auch nicht vorstellen konnten, dass die Religion die Menschen 
einander näher bringt oder es eine wahre Religion gibt. Einige meinten immerhin, dass es wichtige 
Wahrheiten in vielen Religionen gibt (13 %). Mit dieser Position eines relativierenden Pluralismus 
gaben sich jedoch nur wenige zufrieden. Die überwältigende Mehrheit sprach vielmehr pauschal 
der Religion bzw. allen Religionen einen Anspruch auf Wahrheit ab: 84 % waren sich gewiss, dass 
in keiner Religion wichtige Wahrheiten zu finden sind. Dies wiederum konnte sich von den musli-
mischen Jugendlichen kaum jemand vorstellen (2 %). Die Mehrheit von ihnen war der Meinung, 
dass die Religion die Menschen einander näher bringt (60 %) und es wichtige Wahrheiten in vielen 
Religionen (51 %) gibt. Allerdings glaubten viele von ihnen nicht nur an den wahrhaftig Einzigen. 
Vielmehr vertraten 53 % auch die recht exklusive Meinung, dass es nur eine wahre Religion gibt. 
Der strikte Monotheismus, das es keinen Gott außer dem einen Gott gibt, bzw. der Glaube an die 
Einzigartigkeit des Einen kann die Gläubigen scheinbar leicht dazu verführen, auch nur eine Reli-
gion für wahr zu halten. Es ist daher nicht überraschend, dass 28 % der überzeugten Muslime 
auch der Meinung waren, dass die Gebote ihrer Religion weltweit befolgt werden sollten. Was als 
Grund für vermeintliche oder tatsächliche politische Übel betrachtet wird, wird also mitunter 
strikt dualistisch davon abhängig gemacht, ob man selbst gläubig oder ungläubig ist. Die Übel – 
Krieg, Gewalt und Zerstörung der Lebensgüter – werden im Gegenteil dessen verortet, was man 
selbst als wahr oder gar als einzige Wahrheit schätzt. Insofern folgte bisweilen bei überzeugten 
Muslimen wie radikalen Säkularisten aus der religiösen oder a-religiösen Selbstbestimmung die 
negative Fremdbestimmung der Gläubigen bzw. Ungläubigen. Dieser Zusammenhang weist da-
rauf hin, dass nicht nur die Frage, ob geglaubt wird und was für erstrebenswert und gut gehalten 
wird, für manche von mehr oder weniger unmittelbarer politischer Bedeutung ist, sondern auch 
die Frage, ob nicht geglaubt wird und was für schlecht, vermeidens- und möglicherweise gar zer-
störenswert erachtet wird. Weil sich nicht alle damit begnügen, die Frage nach dem Ursprung der 
Übel in der Welt offen zu halten und das Böse bloß negativ als Zerstörung der Güter bestimmen, 
war daher auch von Interesse, ob und in welcher Form das, was das Böse ist oder so genannt 
wird, wahrgenommen und gedeutet wird. 

Nicht ausschließlich in religiöser Hinsicht ist vor allem von Bedeutung, ob das Böse innerweltlich 
substanzialisiert wird oder nicht; d.h., ob die Götter oder die Menschen allein, oder ob Gott und 
vor allem die Menschen für die Übel in der Welt verantwortlich gemacht werden. Von kultureller 
Bedeutung ist es, ob z.B. vermeint wird, Gott von seiner Verantwortung für die metaphysischen 
Übel, d.h. für geschöpfliche Unvollkommenheit und Endlichkeit, in der Welt freisprechen zu kön-
nen. Oder ob man sich in exkulpativer Gottesbegeisterung und Hybris dazu versteigt, Gott in An-
betracht des Bösen in der Gottesschöpfung rechtfertigen zu können. Beides läuft zumeist darauf 
hinaus, in Anbetracht der Seinsherrlichkeit der Schöpfung auf der Grundlage des menschlichen 
Glaubens oder Wissens das Böse in der Welt zu verharmlosen und zu legitimieren. Wenn dies 
nicht vermeint und zudem weder geglaubt wird, dass Gott den Menschen gleich ist oder ihnen 
gleich das Böse erleidet, noch dass das Böse gottgleich oder eine ursprünglich gottgleiche Gegen-
kraft ist, dann können diese Glaubensgehalte Voraussetzungen dafür sein, dass auch ein geschärf-
tes Bewußtsein für das moralisch und politisch Böse in der Welt ausgebildet und Verantwortung 
für die selbstverursachten Übel übernommen wird. Die im Glauben erfahrenen Differenzen von 
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Gott und Welt, Gutem und Bösem oder Absolutem und Endlichem können die apokalyptisch-
weltflüchtige Hoffnung auf eine jenseitige Wandelbarkeit der Welt und des Menschen ebenso 
wie die weltzugewandte Erkenntnis fördern, dass „in der Welt etwas [ist], das nicht so ist, wie es 
sein sollte, das Böse und das Leiden.“ (Koslowski 2001, S. 1) Es kann sein, dass geglaubt wird, dass 
das Gute ebenso transzendent wie der Ursprung des Bösen kontingent ist. Der Glaube, dass das 
Böse in der Welt nicht ein „Abfall ... Gottes von sich selbst, sondern ein Abfall des Menschen von 
Gott“ (ebenda, S. 7) ist, indem der Mensch endliche Güter zum letzten Richtpunkt seines Han-
delns erhebt und das der Erlangung dieser Güter Widerstrebende als das Böse radikal immanen-
tisiert, kann nicht nur die Hoffnung begründen, nach dem Tod im Jenseits durch Gottes Gnade 
von allen Übeln erlöst zu werden. Vielmehr kann dieser auch das Bewußtsein für die Übel, das 
Leiden und die Ungerechtigkeit in der Welt schärfen und das persönliche wie politische Verant-
wortungsbewusstsein fördern. Dieser Glaube kann aber auch politikentlastend sein und vor mo-
ralischer Überforderung und einer vermeintlichen Überwindung des Bösen aus eigener Kraft 
schützen. Eine Imagination, mit der das Böse, wenn schon nicht – wie man boshaft bemerken 
könnte - erst in die Welt kommt, so doch ganz in die Welt hinabgezogen wird und die ohnehin in 
der Seinsherrlichkeit der Welt befindlichen Übel noch befördert werden.  

Aus der Perspektive des Politischen gilt es also zu beachten, dass sich die verschiedenen Religio-
nen und Glaubensformen auch bezüglich ihrer Aussagen über das Böse unterscheiden. Nicht sel-
ten implizieren sie eine Aufhebung der Spannungen zwischen dem welttranszendenten Guten 
und dem Bösen in der Welt. Vor allem diffuse Formen von Religiosität tendieren zu einem ma-
nichäischen Dualismus bzw. dazu, an außerweltliche, gute wie böse Mächte zu glauben und damit 
zugleich das Gute wie das Böse innerweltlich zu substanzialisieren. Wer nicht nur an einen uni-
versalen, radikal transzendenten Gott und die Unmittelbarkeit der Menschen zu Gott, sondern an 
mehrere Götter oder überirdische Mächte glaubt, vermeint stets, eine Differenz der Götter er-
fahren zu können. Er muß daher verneinen, dass wir das, was als das Heilige, Göttliche, Gott, Eine, 
Ganz-Andere oder Nicht-Andere verehrt wird, weder sehen noch hinlänglich erkennen und be-
nennen können. Begreift er die Differenz der Götter nicht als symbolische Ausdrücke einer unzu-
reichenden Annäherung an das transzendente Etwas, das sich aller Benennung entzieht, sondern 
glaubt er an gute wie böse Götter, kann er das Heilige auch nicht als das Ganz-Andere des Profa-
nen verstehen. Und umgekehrt wird er gegenüber dem Nicht-Anderen, das nicht im Verhältnis zu 
etwas anderen steht und seinen Grund in und aus sich selbst heraus hat, das Weltliche einschließ-
lich des Bösen nicht als etwas prinzipiell anderes verstehen können, das nicht allein aus sich selbst 
heraus verstanden werden kann, da es stets im Verhältnis zu dem Nicht-Anderen wie zu anderen 
steht. Der polytheistische Glaube an allzu natürliche oder menschliche Götter, d.h. nicht allein an 
gute, sondern auch an neidische, boshafte oder kriegerisch-grausame Götter, kann daher nicht 
nur tolerante Haltungen gegenüber anderen Religionen und Göttern fördern. Sofern Götter mit 
fragwürdigen, allzu menschlichen Eigenschaften imaginiert werden und als Maßstab des Han-
delns dienen, kann dieser Glaube in politischer Hinsicht auch fatalistisch-exkulpative oder fanati-
sche Einstellungen hervorbringen. Weil diffus religiöse Existenzinterpretationen nur selten frei 
von anthropomorphen Göttervorstellungen sind, ist es von kultureller Relevanz, wenn man wie 
Platon in der Politeia bemerkt, dass es sich hierbei zugleich um eine theomorphe Darstellung 
menschlicher Leidenschaften handelt. Werden die Götter als eifersüchtig, gierig, streitsüchtig und 
lügnerisch dargestellt, impliziert dies nicht nur eine Vermenschlichung der Götter, sondern eben 
auch, dass Menschen sich selbst mit ihren allzu menschlichen Eigenschaften vergotten und die 
Götter für ihre Taten und Boshaftigkeiten verantwortlich machen. Es kann also sein, dass das Böse 
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in der Welt schlicht auf böse Götter zurückgeführt und die menschliche Verantwortung geleugnet 
wird, oder im Gegenteil dessen vollständige Überwindung durch die menschliche Teilnahme an 
einem überirdisch-irdischen Kampf zwischen guten und bösen Mächten suggeriert wird. 

Von politisch-kultureller Relevanz bei der Wahrnehmung und Deutung dessen, was das Böse, 
Schlechte oder die Übel genannt wird, sind indes nicht allein religiöse Deutungen. Von kultureller 
Bedeutung ist vor allem, ob formal zwischen physischen, moralischen und metaphysischen Übeln 
unterschieden wird. Wichtig ist mit anderen Worten, inwieweit zwischen mehr oder weniger ver-
meidbaren Übeln, deren Ursachen im bedingten Sinne erkannt und bekämpft werden können, 
und natürlichen sowie metaphysisch unvermeidbaren Übeln differenziert wird, deren Ursache 
letztlich kontingent ist und auf das Unbedingte verweist. Diese formal-analytische Unterschei-
dung ist kulturell sinnvoll, weil eine in theoretischer Betrachtung oder religiöser Kontemplation 
unterlassene, unzureichende oder unzutreffende Unterscheidung zwischen zu verantwortenden 
und nicht zu vermeidenden Übeln in der Praxis allzu leicht entweder zu politischer Exkulpation 
oder moralischer Überforderung führt. Zumal diese Unterscheidungen in der Praxis nicht klar ge-
troffen werden können, da wir weder die Umstände noch die Folgen unseres Handelns, ohne uns 
in Schuld zu verstricken, vollständig erkennen und beherrschen können. Man fehlt, um es plakativ 
zu sagen, auch politisch und verursacht zusätzliches Leid, wenn man schuldig im engeren, d.h. 
religiösen Sinne wird, weil man sich für vollkommen perfekt oder gänzlich unvollkommen hält. 
Politische und moralische Verfehlungen können indes erheblich reduziert werden, wenn das ma-
lum metaphysicum, sei es das der Endlichkeit, Veränderlichkeit oder Unvollkommenheit, weder 
vorschnell in Anspruch genommen noch gänzlich ausgeblendet wird. Kurzum: Kulturelle Patholo-
gien können nicht nur aus einer Verweltlichung, Vermenschlichung, Vergesellschaftung und Na-
turalisierung Gottes in allzu menschliche Götter und überirdischer Mächte resultieren. Nicht al-
lein aus der Immanentisierung der Transzendenz Gottes mittels diffus-religiöser Gottesvorstel-
lungen folgt zumeist auch die des Bösen in Mensch, Gesellschaft, Geschichte und Natur. Vielmehr 
können auch diejenigen, welche die Welt und ihre Existenz säkular deuten, die Frage nach dem 
Ursprung des Bösen in der Welt meistens nicht mehr offen halten, da sie den transzendenten 
Ursprung des Bösen nicht in Betracht ziehen können. In der Folge davon verharmlosen sie das 
Böse in der Welt, indem sie es allein weltimmanent in der Natur, der Gesellschaft oder im Men-
schen verorten. Wenn sie den Ursprung aller Übel allein dem Menschen oder den gesellschaftli-
chen Verhältnissen zusprechen, kommen sie kaum umhin, auch eine Überwindung des Bösen aus 
eigener Kraft nicht für möglich zu halten. Es sei denn, sie halten – was ihrer antimetaphysischen 
Grundhaltung jedoch widerspricht - die Natur des Menschen für unwandelbar und teilen Machi-
avellis Realitätssinn, der die Menschen immer auch für „undankbar, wankelmütig, unaufrichtig, 
heuchlerisch, furchtsam und habgierig“ hielt (Machiavelli 1986 XVII). 

Es kann also sein, dass die Verantwortung für das Böse den Göttern, den Menschen, der Gesell-
schaft oder der Natur allein zugewiesen wird. Wer diese den Göttern allein zuweist, dem mag es 
unsinnig erscheinen, auf Gottes Gnade und eine Erlösung und Befreiung von allen Übeln im Jen-
seits zu hoffen. Wer diese den Menschen und der Gesellschaft zuschreibt, der mag eine Selbster-
lösung vom Bösen für möglich halten. Indes ist es auch möglich, dass Gott, die Natur und vor 
allem die Menschen für die Übel in der Welt verantwortlich gemacht werden und man weder 
vermeint, sich selbst erlösen zu können, noch ohne ethisches Streben allein auf Gottes Gnade 
vertrauen zu dürfen. Ob eine Balance zwischen Erlösungs-, Herrsch-, Anerkennungs-, Selbst- und 
Habsucht gelingt, ist indes nicht allein eine Frage des Intellekts. Warum das Gute transzendent 
bzw. das Böse in der Welt ist, das wie alles in der Welt seinen unbedingten Grund nicht aus und 
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in sich selbst hat, und warum wir an beiden unseren Anteil haben, ist eine Frage, die einen offenen 
Geist und ein für das Leid, Armut, Elend, Not, Ungerechtigkeit, Krankheit und den Tod der Ge-
schöpfe empfindliches Gemüt zeitlebens nicht zur Ruhe kommen lassen. „Wenn das Herz emp-
findsam und der Geist scharf ist“, so schrieb Eric Voegelin 1938, „genügt ein Blick in die Welt, um 
das Elend der Kreatur zu sehen und Wege der Erlösung zu ahnen; wenn sie unempfindlich und 
stumpf sind, braucht es massive Eindrücke, um schwache Empfindungen auszulösen. Der um-
hegte Fürstensohn sah zum erstenmal einen Bettler, einen Kranken und einen Toten – und wurde 
der Buddha; ein neuerer Schriftsteller sieht die Leichenhaufen und die grauenvolle Vernichtung 
von Tausenden in den russischen Nachkriegswirren – er kommt darauf, dass die Welt nicht in 
Ordnung ist, und schreibt eine Serie mäßiger Romane. Der eine sieht im Leiden das Wesen des 
Kreatürlichen und sucht nach der Erlösung im Weltgrund; der andere sieht es als Übelstand, dem 
tätig abgeholfen werden kann und soll. Manche Seele spricht stärker auf die Unzulänglichkeit der 
Welt an, manche auf die Seinsherrlichkeit der Schöpfung. Der eine erlebt ein Jenseits nur dann 
als wirklich, wenn es mit Glanz und Lärm, mit Wucht und Schrecken überlegener Macht als herr-
scherliche Person und Organisation auftritt; für den andern sind Antlitz und Gebärde jedes Men-
schen transparent und lassen seine Gotteseinsamkeit durchscheinen. Und weit spannt sich der 
Raum der Seelenorte, aus denen die Ekstasen aufsteigen, die Erlebnisse, in denen der Mensch 
sein Dasein überschreitet: von der unio mystica im Geist, über die Erhöhung im Fest der Gemein-
schaft, die Hingabe an den Bund der Gefährten, das liebende Sichausweiten in die Landschaft, die 
Pflanzen und die Tiere, bis zu triebhaften Erschütterungen im Geschlechtsakt und im Blutrausch.“ 
(Voegelin 1993, S. 18). 

Ob die Meinung vertreten wird, dass das Böse zum menschlichen Leben notwendig dazugehört 
oder aus menschlicher Kraft vollständig überwunden werden kann, ob ein Bewußtsein für die 
Übel und das Leid in der Welt und die Verstrickung des Menschen in Schuld und Sünde ausgebil-
det oder ob das Böse als natürliche Aggression mehr oder weniger vollständig immanentisiert und 
damit bagatellisiert wird, oder ob das Böse dualistisch gedeutet und zugleich innerweltlich sub-
stanzialisiert wird, d.h. als ein von Ewigkeit an währender Kampf zwischen guten und bösen Mäch-
ten imaginiert wird, an dem die Menschen und Völker als Inkarnationen des ursprünglich Guten 
wie des Bösen auf der einen oder anderen Seite teilnehmen, sind nicht nur religiöse, sondern 
immer auch politische Fragen. Die unterschiedlichen Antworten auf diese Fragen sowie Einstel-
lungen und Haltungen zu diesen Fragen können, da sie das Verhältnis von Religion, Ethik, Politik, 
Gesellschaft und Wirtschaft betreffen, weitreichende kulturelle Implikationen haben. 

Wie schon bei den Fragen nach den Ursachen von Krieg und Gewalt unterschieden sich über-
zeugte Muslime und radikale Säkularisten auch hinsichtlich ihrer Meinungen über das Böse zum 
Teil erheblich voneinander. Da im Islam die Transzendenz des wahrhaftig Einzigen als Schöpfer 
der Welt und die Differenz zwischen Gott, Welt und Mensch betont wird, ist es nicht weiter über-
raschend, dass zwei Drittel der gläubigen Muslime, die wir befragt haben, von der Sündhaftigkeit 
der Menschen überzeugt waren bzw. der Aussage zustimmten, dass das Böse im Menschen Zei-
chen seines sündigen Wesens ist. Man mag darüber streiten, ob die von uns gewählte Formulie-
rung: ‚Das Böse im Menschen ist Zeichen seines sündigen Wesen’ bereits eine Immanentisierung 
des Bösen impliziert. Wie dem auch sei, zum traditionellen Glauben der Muslime gehört jedenfalls 
auch die Ansicht, dass der Mensch nicht als Sünder geboren wird bzw. kein Sünder von Natur aus 
ist. Außer der Gottesverleugnung und dem Götzendienst kann jede Sünde, sofern diese bereut 
und gebüßt wird, vergeben werden. Ob nun in Kenntnis oder Unkenntnis des Korans, eine noch 
größere Mehrheit der von uns befragten Muslime war zugleich davon überzeugt, dass das Böse 
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durch die Abwendung vom Leiblichen (79 %) und die Befolgung von Gottes Weisung (74 %) vom 
Menschen überwunden werden kann. Die Neigung zur Immanentisierung des Bösen zieht offen-
bar die Vorstellung nach sich, dass Menschen das Böse auch überwinden könnten. 

Von den radikalen Säkularisten konnte dem zuletzt genannten erwartungsgemäß kaum jemand 
zustimmen, obgleich immerhin auch ein Drittel von ihnen den Menschen für ein sündiges Wesen 
hielt. Doch dürften sie unter Sünde wohl kaum Unglaube und Götzendienst verstehen. Während 
die Muslime zwar die Sündhaftigkeit nicht ausblendeten, den Menschen jedoch nicht nur als ei-
nen Sünder und Verursacher, sondern auch als Überwinder des Bösen betrachteten und damit 
dazu neigten, die moralischen Fähigkeiten zu überschätzen, tendierten die radikalen Säkularisten 
eher dazu, das Böse bzw. das, was so genannt wird, zu verharmlosen und die Tragweite der mo-
ralischen und politischen Verantwortung zu unterschätzen. Denn sie meinten vor allem, dass das 
sogenannte Böse in Wahrheit natürliche Aggressionen sind, die wir brauchen, um uns im Leben 
behaupten zu können (84 %). Auch sie neigten dazu, das Böse zu immanentisieren. Indem sie dies 
auf eine verharmlosend rechtfertigende Weise tun, kamen sie jedoch erst gar nicht in die Verle-
genheit, das Böse innerweltlich überwinden zu wollen oder auf eine außerweltliche Erlösung von 
dem Bösen zu hoffen. 

Bedenklich ist zudem, dass sich unter beiden Gruppen eine beachtenswerte Anzahl befanden, die 
das, was das Böse genannt wird, zumindest partiell substanzialisierten. Jedenfalls stimmten 26 % 
der radikalen Säkularisten und 35 % der überzeugten Muslime folgender Aussage zu: „Es gibt im 
Kosmos von Ewigkeit an einen Kampf zwischen guten und bösen Mächten, an dem auch der 
Mensch teilnimmt. Letztendlich wird das Böse von dem Guten besiegt werden.“ Noch bedenkli-
cher ist allerdings, dass fast ein Drittel aller Befragten (29 %) dieser Aussage zustimmte. Zwar 
impliziert dies nicht zwingend die Bereitschaft, an Kampf und Vernichtung ‚böser’ Mächte, Völker 
oder Gruppen von Menschen aktiv teilnehmen und den endgültigen Sieg über das ‚Böse’ aus ei-
gener Kraft herbeiführen zu wollen. Ob die Befragten mit ihrer Zustimmung allerdings lediglich 
meinten, dass man gelegentlich wieder stärker zwischen ‚Gut’ und ‚Böse’ unterscheiden sollte, 
dass das ‚Gute’ nicht mächtig wie die Mächtigen nicht Inkarnationen des ‚Bösen’ sind, dass sie 
nur vorübergehend an einem Kampf zwischen guten und bösen Mächten teilnehmen und dieser 
Kampf primär ein geistiger ist, dass es keine Kollektive oder Gruppen gibt, die von Ewigkeit an nur 
gut oder böse sind, und dass das ‚Böse’ letztendlich von dem ‚Guten’ in einem himmlischen End-
kampf allein ohne ihre Teilnahme besiegt werden wird, da alle Menschen der Erlösung von dem 
Bösen bedürftig sind, dürfte eine allzu optimistische Interpretation sein. Mit der weit verbreiteten 
Zustimmung zu dieser Frage wird nochmals deutlich, dass nicht allein der radikale Säkularismus 
oder der politische Islam, sondern auch die diffusen Formen von Religiosität ein erhebliches kul-
turelles Konfliktpotential darstellen. Kulturelle Pathologien resultieren aus der Verweltlichung 
Gottes und des Bösen in Mensch, Gesellschaft, Geschichte und Natur. 

Einen weiteren Hinweis darauf, dass sich positive Selbst- und negative Fremdbestimmung unter 
radikalen Säkularisten und überzeugten Muslimen bisweilen ergänzten, erhält man, wenn man 
sie danach fragt, wer oder was ihnen fremd ist. Dies ist nicht zuletzt von Interesse, weil manifester 
Fremdenfeindlichkeit die Erfahrung oder Konstruktion dessen, wer oder was als fremd erlebt 
wird, vorausgeht. Letzteres wiederum, dies zeigen unsere Ergebnisse, ist mitunter allzu abhängig 
von der eigenen Glaubens- oder Weltdeutungsform. 

Während den radikalen Säkularisten vor allem Gott (65 %), die Religionen (44 %) und andere Sit-
ten (44 %), hingegen weder die Natur (0 %), die Welt (3 %) noch sie sich selbst (9 %) sonderlich 
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fremd waren, war es bei den überzeugten Muslimen genau umgekehrt: Fremd war ihnen nicht 
Gott (2 %), sondern andere Sitten (35 %), sie sich selbst (33 %), die Welt (28 %), andere Religionen 
(21 %) und die Natur (19 %). Das einem das der eigenen Welt- und Existenzdeutung nahe Stehen-
dere in der Regel in vielerlei Hinsicht auch vertrauter und das weltanschaulich fern Stehendere 
gleichsam naturgemäß zumeist fremder ist, scheint naheliegend zu sein. Befremdlich ist indes, 
wenn das Geliebte vereinnahmt und ganz in den Menschen hinabgezogen wird oder das ver-
meintlich Eigene allzu vertraut ist. Selbst dem gänzlich der Welt Zugewandten dürfte, sofern er 
zumindest gelegentlich noch offenen Sinnes für die Widersprüche der empirischen Vielfalt ist, 
doch das eine oder andere in der äußeren wie eigenen Natur noch ebenso fremd bleiben wie 
gerade dem Frommen, der sein Leben ganz dem Gottesdienst widmet, der jenseitige, auf Erden 
sich offenbarende ‚Gott’ immer auch fremd und transzendent bleiben dürfte. Mitunter könnte 
dies selbst dann noch der Fall sein, wenn er dem Diktum Augustinus „Du, Gott, warst und bist mir 
innerlicher als mein eigenes Inneres“ (Augustinus, Confessiones III 6,11) zustimmt. Zumindest 
dann noch, wenn er den theologischen Subtilitäten Augustinus zu folgen vermag, dass damit nicht 
schlicht – zum Entzücken aller Mystiker – die Identität Gottes und des Menschen behauptet wird, 
vielmehr zugleich gemeint ist, dass Gott dem Menschen nicht nur innerlich, sondern noch inner-
licher als sein Inneres und damit ihm auch wieder transzendent ist. 

Die gemachten Angaben mögen hier genügen, um anzudeuten, dass bei etwa 6 – 12 % aller Be-
fragten sich positive Selbst- und negative Fremdbestimmung im Hinblick auf ihre Weltdeutungen 
bzw. kulturellen Orientierungen wechselseitig ergänzen, ohne dass ihnen dies selbst stets explizit 
bewusst sein muß. Ausdrücklich sei nochmals darauf hingewiesen, dass dies tendenziell nicht nur 
für einen Teil der Jugendlichen mit muslimischen Migrationshintergrund gilt, die voll und ganz 
davon überzeugt waren, dass es einen Gott gibt, der sich mit jedem Menschen persönlich befasst. 
Vielmehr galt dies auch für einen Teil der radikal säkular eingestellten Jugendlichen ohne Migra-
tionshintergrund, die weder an einen Gott noch an überirdische Wesen oder eine höhere Macht 
im Kosmos glauben. Allerdings gilt es dabei zu beachten, dass die beiden Gruppen nur in Bezug 
auf die Befragten insgesamt in etwa gleich stark sind bzw. jeweils eine recht kleine Minderheit 
bilden. Denn von den Jugendlichen ohne Migrationshintergrund (58 % aller Befragten) waren nur 
12 % radikale Säkularisten. Dahingegen glaubten immerhin beachtliche 54 % aller Jugendlichen 
mit muslimischen Migrationshintergrund (N=79, ca. 17 % aller Befragten) an einen persönlichen 
Gott, unter denen wiederum ein Großteil zu positiver Selbst- und negativer Fremdbestimmung in 
weltanschaulicher Hinsicht neigte. 

Bedenkt man nun einerseits, dass es nach wie vor fast ausschließlich die Fragen nach dem Glau-
ben und der Religiosität sind, die mitunter auf geradezu idealtypologisch zugespitzte Weise zu 
polarisierenden Antworten führten, d.h. die Jugendlichen potentiell ebenso stark vereinen wie 
trennen können, und teilt man andererseits – wie dies unter Nationalismus- wie Fundamentalis-
musforschern Konsens ist – die Einsicht, dass die Fundamentalisierung und Dramatisierung religi-
öser oder weltanschaulicher Differenzen durch positive Selbst- und negative Fremdbestimmung 
ein zentrales Kennzeichen von Ideologien ist, die leicht zu offener Gewalt führen können, dann 
kommt man aufgrund unserer empirischen Befunde nicht umhin zu konstatieren, dass diese Ge-
fahr unter der Gruppe der Jugendlichen mit muslimischen Migrationshintergrund größer als unter 
anderen Gruppen ist. Gerade weil der Skeptizismus in quantitativer Hinsicht die dominante Welt-
deutungsform unter allen Befragten ist, und die Transzendenzskepsis leicht zu einem Schwanken 
zwischen innerweltlichen Extremen, zu Abstumpfung, Beliebigkeit, radikalem Relativismus, Unsi-
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cherheit und Orientierungslosigkeit führen kann, so dass jeglicher Wahrheitsanspruch aufgege-
ben und der geringste Anspruch auf Objektivität bereits unter Fundamentalismusverdacht ge-
stellt wird oder ganz im Gegenteil selbst abstruseste Ideologien widerspruchslos hingenommen 
werden, dürfen die Gefährdungspotentiale durch radikale Minderheiten nicht verharmlost wer-
den. Zumal diese sich wechselseitig leicht aufschaukeln können. Bei den radikalen Säkularisten, 
wie vor allem bei den strikt gläubigen Jugendlichen mit muslimischen Migrationshintergrund gilt 
es deshalb zu beachten, dass unter und zwischen ihnen oftmals entlang der Gegenüberstellung 
von Glaube und Unglaube oder religiöser und weltlicher Deutung von Existenz und Welt nicht nur 
Aspekte der Wirklichkeit, auf die sich die jeweils ‚andere’ Weltdeutung vor allem bezieht, als 
fremd erfahren werden. Vielmehr wird wechselseitig der ‚anderen’ Weltdeutung häufig der 
Wahrheitsanspruch abgesprochen und in dieser allein die Ursache von Streitigkeiten und Krieg 
verortet. Zudem wird entweder der Befolgung der Gebote der ‚eigenen’ Religion die Potenz zu-
gesprochen, das, was das Böse ist oder so genannt wird, überwinden zu können, oder aber die 
Existenz des Bösen und des Leidens werden verharmlost, so dass ethisches Engagement und po-
litischer Widerspruch von vorn herein als überflüssig oder sinnlos erscheinen können.  

Radikale Säkularisten und Gläubige, vornehmlich Muslime, waren zwar klar in der Minderheit (un-
ter 12 %). Doch darf die Gefährdung der Mehrheit durch diese nicht unterschätzt werden, weil 
der Glaube stärker als alle sonstigen Lebensbereiche alle Jugendlichen polarisierte, dieser ebenso 
gemeinschaftskonstituierend wie gesellschaftsgefährdend sein kann. Hinzu kam, dass soziodeter-
ministische Weltbilder und kollektive Wahrnehmungsmuster nicht nur unter Randgruppen, son-
dern unter der Mehrheit der Jugendlichen weit verbreitet waren. Überdies verführte die Trans-
zendenzskepsis – das dominante Selbstverständnis der Jugendlichen – säkular Eingestellte unter 
der pluralen Oberfläche tendenziell zur Verabsolutierung ihrer Selbstdeutungen und Religiöse zur 
Verweltlichung, exklusiven Vergemeinschaftung und Vermenschlichung ihrer Gottesvorstellun-
gen. National-religiöse Vorstellungen, dass es einen Gott für ihr Volk gebe und nicht alle Men-
schen vor Gott gleich sind, oder Tendenzen zur Selbstvergottung, d.h. das Gott nichts anderes als 
das Wertvolle im Menschen sei, waren leider sowohl unter Jugendlichen mit wie ohne Zuwande-
rungsgeschichte recht weit verbreitet. Nicht allein die Radikalität von Minderheiten, sondern die 
Ausbreitung von Transzendenzskepsis unter der Mehrheit gefährdet also die Demokratie im er-
heblichen Ausmaß.  

Negative Fremdbestimmungen im Rahmen extremistischer Narrative erfolgen selten aus reiner 
Boshaftigkeit. Zwar ist niemand davor gefeit, Extremist zu werden. Die meisten müssen Selbstbe-
herrschung und Besonnenheit erwerben. Mit Vernunft und sich selbst im Einklang zu leben, bleibt 
ein lebenslanger Lernprozess. Stets gefährdet nicht nur durch den Wandel der Verhältnisse, in 
und mit denen wir wohl oder übel dennoch in Lust und Leid mehr oder weniger gut leben können, 
sondern durch Unwissenheit und vor allem durch Einbildung zu wissen, was kein Mensch zu wis-
sen vermag. Weder Krisen noch Alter schützen vor Torheit und voreifriger Gewissheit, das Leben 
oder den Tod für das größte Übel oder höchste Gut zu halten. Fanatismus oder Fatalismus folgen, 
wenn es misslingt, sich zumindest gelegentlich von Lebensangst oder Todesfurcht durch nicht 
fehlgeleitete Formen von Vernunft, Glaube, Liebe und Hoffnung zu distanzieren. Doch werden 
wohl nur wenige als Extremist geboren. Scheinbar spontane Hassausbrüche und virulent wer-
dende Feindbilder entstehen zumeist aus langwierigen Prozessen, die mit vorschneller Verallge-
meinerung dessen einsetzen, was persönlich oder gesellschaftlich als gut, wertvoll, sinn- oder 
zweckhaft empfunden wird. Gemeinhin, aber keineswegs immer, geht negativer Fremdbestim-
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mung positive Selbsterhöhung voraus. Es ist leider auch möglich, sich selbst und die ‚eigene‘ Ge-
sellschaft stillschweigend zu divinisieren, indem man Dritte dämonisiert, was häufig verkannt 
wird. Geradezu zwangsläufig aber führen idealisierte Selbst- und malumisierte Gesellschaftsvor-
stellungen, mit denen Reales und Imaginäres amalgamiert werden, sofern diese mit realen Ver-
hältnissen vertauscht und Rationalität nicht als Spannungsverhältnis zwischen Idealität und Inte-
ressen, Moral und ökonomischen Verhältnissen bestimmt wird, sondern das eine auf das andere 
Phänomen reduziert wird, zu privaten oder gesellschaftlichen Enttäuschungen, die früher oder 
später zur Überraschung aller Beteiligten Ressentiments hervorrufen. Identitäre, linksextremisti-
sche wie islamistische Verfassungsfeindschaft erwachsen somit zunächst und zumeist unbemerkt 
im Privat-, Alltags- und Gesellschaftsleben auf der Grundlage simplifizierter Weltdeutungen und 
Wertorientierungen. Werden diese dann auf die politische Ebene übertragen, führen diese leider 
allzu leicht auf die eine oder andere Weise zu idealistischer Vereinseitigung, Verabsolutierung 
oder Verkehrung einzelner Verfassungswerte. Überschätzt werden von den demokratischen 
Frühstartern und späteren Verfassungsfeinden zuvorderst Freiheit und Selbstbestimmung, was 
später nicht selten in übersteigerte Gemeinschaftserwartungen und Gleichheitsvorstellungen 
umschlägt. Doch kann selbstredend auch das Umgekehrte der Fall sein. Von einem Extrem ins 
Entgegengesetzte fallend, werden vor allem der Vorrang der Würde des Menschen vor den übri-
gen Grundwerten und dem Volkswillen verkannt, aber auch die Spannungen zwischen Grund-
rechten und Volkswille sowie die wechselseitige Ergänzung wie Begrenzung spezifischer Freiheits- 
und Gleichheitsrechte. Wer wie Islamisten an die Stelle der Demokratie die Theokratie setzt und 
damit die verfassungsgebende Gewalt des Deutschen Volkes im Bewusstsein seiner Verantwor-
tung vor Gott und den Menschen durch die Souveränität Gottes ersetzt, verkennt damit die Ge-
waltenteilung zwischen Gott und Mensch, die „Keimzelle aller Gewaltenteilung“ (H.A. Winkler, 
Geschichte des Westens 2013, S.20). Verfehlt werden zugleich die Verantwortung und Gleichheit 
aller Menschen vor Gott, indem vermeint wird, für Gott sprechen zu können, weil man angeblich 
seinen Willen kennt. Wer meint, Gottes Herrschaft erst etablieren zu müssen, überschätzt sich 
und unterschätzt Gott gewaltig, der Gläubigen zufolge bekanntlich ohne Zutun der Menschen wie 
im Himmel so auf Erden herrscht. Theokratie statt Demokratie, aber auch identitäre Gemein-
schaft oder Volk statt Grundrechte, unbedingte Gleichheit statt Freiheit oder grenzenlose Freiheit 
statt Gleichheit sind mit plural verfassten, auf Gewaltenteilung basierenden Grundrechtedemo-
kratien nicht zu vereinbaren.  

Extremistische Verfehlungen, die nicht allein kognitiv, sondern habituell bedingt sind, zeugen von 
einem Mangel an zivilreligiösen Kompetenzen und Gewohnheiten, dem durch kulturelle, religiöse 
wie politische Bildung – also denjenigen Lebensbereichen, die von der Mehrheit der Befragten 
am wenigsten geschätzt werden und dem privat-hedonistischen Zeitgeist geradezu konträr ent-
gegengesetzt sind - und interaktive Präventionsmaßnahmen auf allen Ebenen der Gesellschaft zu 
begegnen ist. Eine entschiedene Orientierung an der Verfassung ist erforderlich. Politische Bil-
dung und Prävention dürfen nicht auf Extremismusabwehr und Demokratieförderung reduziert 
werden. Vielmehr sollten sie stets ausgehend von der Lebenswelt und den Selbstdeutungen der 
Teilnehmenden als Förderung ziviler Kompetenzen für plural verfasste Grundrechtedemokratien 
konzipiert werden, die aufgrund ihrer Güterordnung wie Güterpluralität stets Spannungen und 
Konflikte wie Konfliktlösungspotentiale gleichermaßen umfassen. Kulturelle, Religiöse wie Politi-
sche Bildungsarbeit für Grundrechtedemokratien agiert fortwährend in Spannungsfeldern, die 
zur Abwehr von religiösen, politischen wie sozialen Extremismus zunächst einmal lebensweltnah 
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erfahren, erkannt und benannt werden, damit idealisierte Selbst- nicht durch malumisierte 
Fremdbestimmungen kompensiert werden. 

Die Bildungsansprüche plural verfasster Grundrechtedemokratien sind also außerordentlich 
hoch: Erfordern diese doch ein ausgeprägtes Bewusstsein für die grundsätzliche, durch politisches 
Handeln zwar erheblich reduzierbare, aber politisch nicht vollständig aufhebbare Spannungshaf-
tigkeit menschlicher Existenz in Gesellschaft und Geschichte. Sie setzen die Fähigkeit zur Unter-
scheidung zwischen der in der Präambel erwähnten universellen Verantwortung vor Gott und den 
Menschen und der Unantastbarkeit der Würde einerseits, und den spezifischen, mithin bedingten 
Freiheits- und Gleichheitsrechten und dem Volkswillen andererseits voraus. Grundlegend im Hin-
blick auf die Geltung der Verfassung ist jedenfalls die Frage, ob die Bürgerinnen und Bürger bei 
ihrer Entscheidung für eine die politische Ordnung der Gesellschaft ermöglichende Handlung auf-
grund ihrer aktuellen Selbstdeutung, ihres Gesellschaftskonzeptes und Politikverständnisses bzw. 
ihres Glaubens, ihrer Religionskritik oder Säkularität in der Lage sind, zwischen höchstem Gut und 
relativen Gütern zu unterscheiden. Davon hängt es ab, ob sie einerseits die intendierte ‚Unantast-
barkeit’ der Würde nachvollziehen und andererseits die Pluralität der Grundwerte anerkennen 
können, indem nicht ein bedingtes Gut mit dem, was uns unbedingt angeht, verwechselt, ver-
kannt oder verabsolutiert bzw. ein bedingter Zweck zum Selbstzweck erhoben wird. Denn wäre 
dies der Fall, könnten weder die Würde noch die Pluralität der Grundwerte gewährleistet werden. 
Letztere könnten dann gar nicht mehr oder nur mehr in reduktionistischer und abgeleiteter Form 
von dem Zweck wahrgenommen werden, der zum Selbstzweck erhoben wird. Daher kommt es 
nicht zuletzt darauf an, auch die Grenzen politischer Bildung und politischen Handelns zu reflek-
tieren. 

All dies gilt auch für die Feindschaft gegen Juden, heute zumeist travestiert als Delegitimierung 
und Dämonisierung Israels. Auch bei dieser handelt es sich nicht – auch wenn Antisemiten ihren 
Feind auf diese Weise dämonisieren – um eine ‚absolut böse‘ Weltanschauung, deren einziger 
Inhalt der Hass auf Juden ist. Die unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen unserer Praxis-
partner im Demokratie leben Modellprojekt „Israelkritik und Judenfeindschaft“ gut 10 Jahre nach 
unserer ersten quantitativen Befragung durchgeführte Erhebung „Religion & Kultur an Rhein & 
Ruhr“ (www.risp-duisburg.de/media/ajc_task_force_berlin_creator_300_1.pdf) hat vielmehr ge-
zeigt, dass Antisemitismus Bestandteil vieler, vielleicht sogar aller Glaubensformen und Weltdeu-
tungen sein kann, aber nicht muss. Am wenigsten anfällig für die Ausgrenzung von Juden waren 
Atheisten, am gefährdetsten Soziotheisten, also Menschen, die exklusiv an einen Gott für ihr Volk 
glauben, und Rechtsextreme. Und israelbezogener Antisemitismus war – in der Reihenfolge der 
Aufzählung – unter jungen Soziotheisten, Muslimen, Linken und Frauen verbreiteter als unter 
Rechten, Männern, Atheisten und Christen.  

Wenn das GLÜCK DER MENSCHHEIT vermeintlich vom VERSCHWINDEN DER JUDEN abhängt oder 
der WELTFRIEDEN durch das Existenzrecht des Staates Israel angeblich gefährdet werden kann, 
drängt sich die Frage auf, welche positiven Vorstellungen Antisemiten von Glück und Weltfrieden 
haben. Unterscheiden sie dabei hinreichend oder überhaupt noch zwischen menschenmöglichem 
und vollendetem Glück oder irdischem und himmlischem Frieden? Ideologische Gefährdungen 
bestehen nicht nur in der Immanentisierung, Personifizierung oder Kollektivierung des Bösen 
bzw. im vermeintlichen Wissen um das, was der oder das Böse oder Böses ist oder bloß so ge-
nannt wird. Vielmehr gehören dazu auch Schwarz-Weiß-Denken und die Immanentisierung des-
sen, was man für das höchste Gut hält, bzw. die angebliche Erkenntnis des Guten wie des Bösen. 
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Kurzum, all das, was mit der Bibel als Versuchung tradiert wird: „...und ihr werdet sein wie Gott 
und wissen, was gut und böse ist“ (Genesis 3,5). Hinter scheinbar hohlen Phrasen versteckt, deu-
tet deren megalomaner Gehalt doch an, dass einst wie heute die Dämonisierung der Juden aus 
zuvor erfolgter und mehr implizit als offen ausgesprochener Divinisierung der Menschheit oder 
eines Volkes resultiert. 

Insofern ist Extremismus – und wohl nicht nur dieser - kein rein säkulär, relativ und innerweltlich 
oder bloß religiös, absolut und außerweltlich erfassbares Phänomen. Erst als Überschneidungs-
phänomen werden Verabsolutierungen säkularer Werte oder der (Irr-)Glaube an die Überein-
stimmung des eigenen Willens oder des Volkswillens in der Gegenwart mit dem ewigen Willen 
Gottes erkennbar, der – so bekennen und darum bitten Christen mit ihrem Glaubensbekenntnis 
noch heute in jedem Gottesdienst – ‚im Himmel wie auf Erden‘ geschehe. Erfasst werden können 
Überschneidungsphänomene erst von einem erweiterten, nicht zu eng verstandenen, vollständig 
voneinander isolierten Verständnisses von Politik und Religion, beispielsweise, indem zwischen 
inner- und außerweltlichen Religionen unterschieden wird (Voegelin 1993). Ob dies ausreicht und 
nicht in der einen oder anderen Hinsicht unzutreffend ist, kann und ist – Voegelin selbst hat dies 
später und Strauss bereits früher getan – mit guten Gründen bestritten worden (Voegelin 1994, 
S. 70; Voegelin/Strauss 2010, u.a. S.82ff., 87ff., 129ff., Arendt/Voegelin 2015, S. 35ff., 39ff. und 
53ff.). Ob es überhaupt möglich ist, ein menschliches Phänomen gänzlich unabhängig von ande-
ren menschlichen Phänomenen zu erfassen, d.h. z.B. Religion, Kultur, Politik, Gesellschaft oder 
Wirtschaft radikal voneinander zu isolieren und rein fachwissenschaftlich oder -methodisch zu 
erfassen, ohne diese dabei zu verabsolutieren und sich in Widersprüche zu verwickeln, ist eine 
Frage, die vor allem diejenigen zu beantworten haben, die dies tun und dabei nicht auf eine kriti-
sche Selbstreflexion ihrer Begriffe und Methoden verzichten wollen. 

Statt von einem Ende der Kulturkämpfe durch das baldige Verschwinden der Religionen, wie noch 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts von Atheisten, Freidenkern, Humanisten, Darwinisten, Szientisten, 
Sozialdemokraten, Materialisten oder Naturalisten vorhergesagt, oder gar von einem Ende der 
Geschichte und des Politischen, wie im ersten Überschwang nach dem Fall der Berliner Mauer und 
des Eisernen Vorhangs proklamiert (Fukuyama 1989), ist seit den späten 80er Jahren des vorigen 
Jahrhunderts von einer erneuten Wende zur Kultur und Rückkehr der Religionen die Rede. Ein 
Vorgang, der zu einem Wiedererstarken eines neuen Atheismus geführt hat.  

Mit der sogenannten Wiederkehr der Götter und Renaissance der Religionen – eine Behauptung, 
die wohl weniger eine Rückkehr traditioneller Religionsgemeinschaften mit durchdachter Dog-
matik oder Orthopraxie indiziert denn einen fundamentalen Wandel der Religiosität, sei es hin zu 
charismatischen Erweckungserlebnissen jenseits reflektierter Theologien oder sei es als Rückkehr 
vermeintlich traditioneller Formen von Religiosität in Öffentlichkeit und Politik auf fundamenta-
listische Weise - ist spätestens seit den islamistischen Terroranschlägen auf New York und 
Washington vom September 2001 auch die Religionskritik, vor allem und zunächst in Form der 
Islamkritik, mit ungeahnter Vehemenz in den öffentlichen Raum zurückgekehrt. Und nicht zuletzt 
über die Islamkritik, die bei unzureichender Unterscheidung zwischen Islam und Islamismus vor 
allem von Multikulturalisten als Islamophobie oder gar Religionsfeindlichkeit wahrgenommen 
wurde, was ihnen wiederum als Islamverherrlichung vorgeworfen wurde, ist es zu einem Wieder-
erstarken des Nationalismus und identitärer Bewegungen gekommen. Wechselseitig werden sich 
seitdem Verharmlosung oder Dramatisierung kultureller wie religiöser Differenzen vorgehalten. 
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Wieder einmal stellte sich - wie im vorigen Jahrhundert bei den Massenbewegungen der Mo-
derne, auf die weiter unten hingewiesen wird - die Frage, ob der internationale Terrorismus mus-
limisch inspiriert ist oder ob muslimische Traditionen nicht doch eher verkannt, politisiert und 
zum Zwecke allzu moderner, asymmetrischer Kriegsführung von marodierenden Abenteurern 
missbraucht werden. Zumal diese, nicht allein bestens vertraut mit westlicher Bildung und Le-
bensstil, sondern zusehends mitten in Europa aufgewachsen, sich nicht allein an den von Anarchie 
und Kriegen gezeichneten Elendsregionen der Welt als Widerstands- oder Freiheitskämpfer tra-
vestieren. Befürchtet oder konstatiert wurden und werden seitdem bis weit in die Wissenschaf-
ten hinein, zumeist in rascher Steigerung der konzeptionell erfassten Konflikt- wie Koexistenz-
komplexität, zunächst der Kampf der Kulturen (Huntington 1997), dann der Krieg der Religionen 
(Trimondi 2006) und schließlich noch der Zusammenprall zwischen Kulturen und Religionen (Roy 
2008). Während die zuerst Genannten vornehmlich das Konfliktpotential zwischen den traditio-
nellen Weltreligionen erfassen, die Ambivalenz der Säkularität jedoch ausblenden, beachtet Roy 
auch den Bruch zwischen heiliger wie säkularer Einfalt. Damit antizipiert er das Wiedererstarken 
eines neuen Atheismus (Onfray 2006 und Dawkins 2007) ebenso wie die Rückkehr des Nationalis-
mus. Deren Einseitigkeiten, die sich zumeist auf die Erfassung des Konfliktpotentials ihrer Anta-
gonisten beschränkt, vermeidet er mit seinem Konzept einer Dialektik zwischen Kulturen und Re-
ligionen. Diese erlaubt ihm eine Beachtung von Konflikt- wie Koexistenzdimensionen. Und last 
but not least ist noch besorgt die Frage aufgeworfen worden, mit der all die bisher genannten 
Dimensionen miteinander verknüpft werden, ob es den Dschihadisten und Rechtspopulisten ent-
lang religiöser versus kultureller Differenzen gelingt, die Gesellschaften in Frankreich, Deutsch-
land und in Europa zu spalten (Kepel 2017). 

Ansätze zu einer kritisch-theoretischen Systematik, die eine theoretische Perspektive des Politi-
schen und der Religionen ermöglicht, demzufolge Gemeinsamkeiten wie Unterschiede erfassen 
und damit auch Überschneidungsphänomene fokussieren kann, finden sich indes vornehmlich in 
der Philosophie. Systematische Relationsbestimmungen von Metaphysik(kritik), Offenbarung 
und Vernunft, Theologie und Philosophie, Religion und Politik sowie Gut und Böse, (Un)Gerech-
tigkeit und Gewalt(losigkeit), Unrechtleiden und Unrechttun können sich hierbei sowohl auf die 
Philosophie im Allgemeinen als auch auf die Politische Philosophie und die Religionsphilosophie 
als inzwischen fest etablierte Teildisziplinen der Philosophie im Besonderen stützen, die sich seit 
Sokrates, Platon und Aristoteles über christliche, jüdische und muslimische Philosophen (Augusti-
nus, Abaelard, Cusanus, Avicenna, Averroes und Maimonides) bis hin zu (post)modernen Philo-
sophen aus dem Fragenzusammenhang der ersten Philosophie und Theologike herausdifferen-
ziert haben (vgl. hierzu Gerhardt 1990b, 9). Wenn die namentlich zuerst Genannten möglicher-
weise erstmals explizit die umlaufenden Meinungen beachteten und dabei mit Nachdruck die 
Frage nach dem aufwarfen, „was die menschlichen Dinge als solche sind oder was die ratio rerum 
humanarum ist“, so haben sie nach Strauss doch daran festgehalten: „Den besonderen Charakter 
der menschlichen Dinge an sich zu erfassen ist jedoch unmöglich ohne das Erfassen des wesent-
lichen Unterschiedes zwischen menschlichen Dingen und solchen, die nicht menschlich sind, d.h. 
göttlichen oder natürlichen Dingen. Dies setzt wiederum einige Kenntnis der göttlichen oder na-
türlichen Dinge als solcher voraus. Somit beruhte Sokrates‘ Erforschung der menschlichen Dinge 
auf dem umfassenden Studium >>aller Dinge<<. Wie jeder andere Philosoph identifizierte er die 
Weisheit oder das Ziel der Philosophie mit der Wissenschaft von allem Seiendem: niemals hörte 
er auf zu überlegen, was jedes einzelne Seiende ist.“ (Strauss 1977, S. 125f.). 
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Das philosophische, theologische, religiöse und politische Thema ist jedoch seit Machiavelli, 
Spinoza, Hobbes, Locke, Kant und Hegel lange nicht behandelt worden. Im 20. Jahrhundert haben 
sich nur Eric Voegelin, Leo Strauss, Jakob Taubes, Karl Jaspers und Joachim Ritter dem Zusam-
menhang von Philosophie, Theologie, Religion und Politik gestellt (vgl. Jaspers 1932 und 1962; 
Ritter 1969; Strauss 1959 und 1964; Taubes 1983ff., Voegelin 1939, 1956ff., 1959 und 1966). Ob 
nun durch die Aktualität des politischen Islams veranlasst oder nicht, zuletzt haben sich selbst 
metaphysikskeptische und metaphysikabgeneigte Philosophen der Frage des Verhältnisses von 
Glaube und Wissen wieder gestellt (Habermas 2019). 

Das Konzept der Politischen Religion ist bereits in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts 
entwickelt worden; in einer Zeit also, die nicht zuletzt dadurch gekennzeichnet war, dass sich die 
„Religion im Umbruch“ (Nipperdey 1988) befand. Dabei zeigte sich die im Vergleich zum 19. Jahr-
hundert fortgeschrittene Entkirchlichung und Entchristianisierung zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
in vielfältigen Formen: in der dezidiert atheistischen Gegnerschaft, z.B. bei Materialisten, Darwi-
nisten, Monisten, Szientisten und Freidenkern; in den säkularen Glaubensformen an Arbeit, Fa-
milie, Zivilisation, Kultur und Fortschritt; im politischen Glauben an die Revolution und die sakra-
lisierte Nation sowie in der außerkirchlich-vagabundierenden Religiosität, z.B. bei Theosophen 
und Anthroposophen, pantheistischen Kosmikern, Naturalisten und Naturmystikern, Lebensre-
formern und Jugendbewegten, Welt- und Allfrömmlern, Germanenschwärmern und völkisch Re-
ligiösen etc. (vgl. Nipperdey 1988, 124ff). 

Typisch für all diese Aufbrüche um 1900 war, dass sie von links bis rechts reichten, zwischen apo-
litischem Fatalismus und aktionärem Fanatismus schwankten, gegen die etablierte Religion 
ebenso wie gegen die Nicht-Religion gerichtet und „manchmal auch wunderlich gemischt“ (Nip-
perdey 1988, 144) waren. Die Heterogenität dieser Bewegungen einerseits und die Gemeinsam-
keiten, aber auch die Unterschiede zu den christlichen Religionen andererseits, die wiederum 
nicht allein in Konfessionen, sondern in vielfältige Gruppierungen und Strömungen (z.B. in Alt-, 
Sozial- und Reformkatholizismus, Integralismus, Ultramontanisten, National- und Kulturprotes-
tantismus, positive und liberale Protestanten) gespalten waren, haben dazu beigetragen, dass 
diese schwankend und widersprüchlich beurteilt wurden. Je nachdem, was man implizit unter 
Religion und Politik verstand, wurden sie als von den tradierten Religionen scharf zu unterschei-
dende säkulare Ideologien und Weltanschauungen und – insbesondere von einem dezidiert 
christlichen Standpunkt aus – als Abfall von Gott und Glauben, Götzendienst, Aberglauben, Neu-
heidentum, Surrogat, Quasi-Religion, Substitut, Säkularisat, Anti-Religion, Pseudoreligion und Re-
ligionsersatz gekennzeichnet. Von einem erweiterten Religionsverständnis ausgehend sind sie 
hingegen auch als Ersatzreligion, politischer Glaube, säkulare, implizite oder laizistische Religion 
und neue Glaubensform sui generis bezeichnet worden (vgl. z.B. Riegel 1997, Maier 1996 und 
Hildebrandt 2008).  

Da man mangels eines spezifischen Begriffsschemas zur Erfassung der Konnexität von Politik und 
Religion zunächst und zumeist implizit auf die traditionell-christliche Begriffsmatrix zurückgriff, 
ging es auch mehr oder weniger unausgesprochen um das Für und Wider des Christentums oder 
gar um das der Religion. Uneins war und ist man sich, nicht zuletzt aus diesem Grunde, vor allem 
darüber, ob es sich bei den politisch relevanten Massenbewegungen der Moderne (Kommunis-
mus, Faschismus und Nationalsozialismus) um Religionen oder aber um einen Religionsersatz o-
der eine politische Religion und Ideologien handelt. Mit der Debatte über die säkularen und poli-
tischen Religionen in den dreißiger Jahren tauchte die Frage auf, „ob die von diesen totalitären 
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Bewegungen explizit unter Berufung auf ihre ideologischen Vernichtungspostulate geplanten und 
verübten monströsen Verbrechen tatsächlich von religiösen Grundmotiven angestiftet und ange-
trieben wurden oder ob es sich nur um Perversionen religiösen Glaubens handelt, welche als 
Scheinlegitimationen zu gelten haben und deshalb aus der engeren religiösen Legitimation aus-
scheiden“ (Riegel 1997, 76). Das Problem, ob und inwiefern Ideologien religiös begründet und 
motiviert sind, ob es sich hierbei lediglich um Übertragungen aus den traditionellen Religionen 
und um religiöse Elemente oder um eine spezifische, neue Form von Religion handelt, bildet seit-
dem eine der zentralen Frageperspektiven philosophischer Untersuchungen zum Zusammenhang 
von Politik und Religion. Zumeist stimmt man zumindest dahingehend überein, dass spezifische 
Dimensionen totalitärer Bewegungen der Moderne, insbesondere die Intensivierung und Dyna-
misierung der Gewalt und ihre Rechtfertigung, also die Bereitschaft vieler Menschen, sich für die 
Revolution oder Nation zu opfern und den Feind zu vernichten, nur dann hinreichend wahrge-
nommen werden können, wenn auch die religiösen oder zumindest religionsähnlichen Elemente 
berücksichtigt werden (vgl. Maier 1997, 250).  

Die nicht allein von der Öffentlichkeit, sondern bisweilen auch von den Wissenschaften immer 
noch sträflich vernachlässigte Frage, ob die monströsen Verbrechen der totalitären Massenbe-
wegungen des 20. Jahrhundert religiös motiviert waren oder durch eine dem Christentum, sei es 
der katholischen Dogmatik, einer protestantischen Orthodoxie oder orthodoxen Kirche, partiell 
widersprechende und insofern unzulässige Übertragung christlicher Erlösungshoffnungen auf po-
litische Kollektive gespeist wurden, beunruhigt auch heute noch gutgläubige Christen und kon-
fessionsfreie Gläubige ebenso wie Atheisten, Agnostiker und Religionskritiker. Impliziert die Frage 
doch, dass totalitäre Ideologien und Verbrechen nicht schlicht als Abfall und Abwendung von 
Gott, Christentümern und Glauben gedeutet werden können, daher aber auch nicht allein säkular 
zu erklären und beispielsweise ausschließlich auf politische Ursachen oder sozio-ökonomische 
Verhältnisse im engeren Sinne zurückzuführen sind, wie dies bisweilen Gläubige und Säkularisten 
in trauter Eintracht tun: Erstgenannte beispielsweise, indem sie auf die politische Instrumentali-
sierung ihres Glaubens durch andere verweisen und damit ‚ihre’ Religion und Religiosität exkul-
pieren; letztgenannte, indem sie weltliche oder wissenschaftliche Erklärungen an die Stelle der 
Gewissheit der tradierten Glaubensformen setzen, also erneut einen Alleinvertretungsanspruch 
ausbilden und mit umfassender Selbst- und Welterklärungsambition vermeinen, Ideologien rest-
los auf psychologische, soziale oder wirtschaftliche Ursachen zurückführen zu können. Was na-
türlich nicht ausschließt, dass sie bisweilen im Gegenteil und Gegenzug für politische Missstände 
und gesellschaftliche Übel vornehmlich oder allein Glaube und Religionen verantwortlich ma-
chen.  

Wenn es indes zutrifft, das Totalitarismus und Extremismus auf einer spezifischen Verknüpfung, 
Vermischung und Vereinheitlichung von säkularen mit religiösen Wirklichkeitsinterpretationen 
basieren, käme es nicht nur darauf an, ob die Bevölkerungen politisch organisierter Gesellschaf-
ten mehrheitlich gläubig sind oder nicht. Selbst wenn es nach wie vor empirisch der Fall sein 
sollte, dass diese Alternative wie keine andere in der Lage wäre, die Menschen scheinbar eben so 
fest zu vereinen wie unüberbrückbar zu trennen, käme es nicht nur darauf an, das geglaubt oder 
nicht mehr geglaubt wird, sondern darauf, was und auf welche Art und Weise geglaubt oder nicht 
geglaubt wird. Eine institutionelle Trennung von ‚Kirche’ und ‚Staat’ oder selbst die Verweisung 
von Glaube, Religiosität und Spiritualität in die Privatsphäre wären unzureichend, wenn totalitäre 
Verbrechen aus bestimmten Formen des Glaubens und besonderen Weisen der Negation spezi-
fischer Glaubensformen resultieren und nicht einfach daraus, ob man gläubig oder ungläubig ist. 
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Die Verknüpfung, Vermischung oder Vereinheitlichung von säkularen mit religiösen Wirklichkeits-
interpretationen bei Phänomenen des politisch-religiösen Extremismus sind inzwischen zwar 
wohl bekannt. Indes gilt dies nicht nur für den politischen Islam, bei dem diese Zusammenhänge 
evident und mittlerweile unumstritten sind. Vielmehr betrifft dies auch den so genannten Links- 
und Rechtsextremismus. Kulturreligiöse Konflikte, die durch Materialismus und Pleonexie, Natio-
nalismus, Fremdenfeindlichkeit, Transzendenzskepsis, Antireligiosität und Islamophobie, oder 
durch Re-Ethnisierung, Segregation, politisch-religiösen Fundamentalismus, bildungsferne Welt-
fremdheit und exklusive Gottesbegeisterung hervorgerufen werden, bedingen sich zumeist ge-
genseitig und gefährden so das gesellschaftliche Zusammenleben. Mentale und religiöse Diffe-
renzen unter Bürgerinnen und Bürgern führen insbesondere dann zu Konflikten, wenn sie durch 
exkludierende Nationalismen und integralistische Glaubenslehren fundiert werden. Auf der 
Grundlage partikularer Selbst-, Gesellschafts- und Weltdeutungen entstehen polarisierende Ge-
genüberstellungen von vermeintlich Gläubigen und Ungläubigen, von säkularer und religiöser Kul-
tur. Durch positive Selbst- und negative Fremdkulturalisierung werden nationale und ethnisch-
religiöse, vermeintlich homogene Kollektivgemeinschaften wie fundamental-dramatisierte Diffe-
renzen und Spaltungslinien konstruiert. Auf diese Weise werden exklusive Zugehörigkeiten ima-
giniert, die leicht zu Diffamierung, Dämonisierung und Ausgrenzung führen können. 

Die sozialwissenschaftlichen Erklärungsversuche, die in der Vergangenheit zumeist die ökonomi-
sche und soziale Desintegration in den Mittelpunkt der Erforschung von Fremdenfeindlichkeit 
und Fundamentalismus stellten (vgl. u.a. W. Heitmeyer „Verlockender Fundamentalismus. Türki-
sche Jugendliche in Deutschland“, Ffm. 1997), greifen zu kurz. Doch gilt dies auch für kulturwis-
senschaftliche Forschungsansätze. Wer wie Samuel Huntington soziale Fragen ausgeklammert, 
die Kulturen mit den großen Weltreligionen identifiziert und allein in diesen die Hauptursache 
interkultureller Konflikte sieht (vgl. Kampf der Kulturen, München und Wien 1997, S.52), fragt nur 
unzureichend nach den konkreten Glaubensformen und säkularen Wertorientierungen der Men-
schen innerhalb einer Kultur. Die Ursache interkultureller oder interreligiöser Konflikte wird zu-
dem aprioristisch im Glauben bzw. spezifischen Glaubensformen verortet, während säkulare 
Selbst- und Weltdeutungen unbeachtet bleiben und somit im Vorhinein exkulpiert werden. 

Den gegenwärtigen Herausforderungen angemessener sind Konzepte von Interkulturalität und 
Interreligiosität, die den Zusammenhang von Religion und Gewalt nicht ausblenden, darüber hin-
aus jedoch den Topos der Kultur weiter fassen als das Zusammenspiel von säkularer Vernunft und 
Religion, wie z.B. Ratzinger, und somit auch in der Lage sind, die Frage aufzuwerfen, ob diese „sich 
gegenseitig begrenzen und je in ihre Schranken weisen und auf ihren positiven Weg bringen“ 
können (Werte in Zeiten des Umbruchs – Die Herausforderungen der Zukunft bestehen, Freiburg 
2005, S. 32). 

Im gegenwärtigen Prozess der globalen Begegnung und Durchdringung der Kulturen hängt die 
Frage nach einer ethischen Grundlage für ein kulturreligiöses, d.h. interkulturelles und interreli-
giöses Miteinander nicht nur davon ab, ob es zwischen den kulturellen Räumen der Welt zu einer 
polyphonen Korrelationalität von Vernunft und Religion, säkularen Weltsichten und der Vielfalt 
der Glaubensformen kommt. Weil es auch innerhalb der kulturellen Räume keine Einheitlichkeit 
gibt, gilt dies vielmehr auch für die europäischen Gesellschaften. Es kommt darauf an, die gegen-
wärtigen Pathologien in den Religionen wie die Hybris der säkularen Weltanschauungen, gleich-
ermaßen erkannt, zu kontrollieren. Um die Chancen und Gefährdungen der demokratischen, plu-
ral-religiösen Kultur zu verstehen, müssen daher die von den Menschen je geglaubten Existenz- 
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und Weltdeutungen – seien sie primär religiöser oder säkularer Ausrichtung – empirisch erforscht 
und die vor Ort gewonnen Befunde in praktische Modellvorhaben einbezogen werden.  

Um den politischen und gesellschaftlichen Akteuren vor Ort kulturreligiöse Handlungsalternati-
ven jenseits rein ökonomischer, reaktiv-juridischer, säkular-kultureller oder interreligiöser Maß-
nahmen eröffnen zu können, ist ein neues Verständnis von Kultur erforderlich, das soziale Fragen 
nicht ausklammert und interkulturelle mit interreligiösen Ansätzen verknüpft. Wer den Topos der 
Kultur exklusiv in einem nur idealistischen oder lediglich materialistischen Sinne versteht, z.B. al-
lein als Religion, bloß als Politik oder nur als Wirtschaft, ist mit diesem einseitigen Kulturverständ-
nis bereits dabei, freiwillig oder nicht, einen Beitrag zum so genannten Kampf der Kulturen zu 
leisten. Wer hingegen den Topos der Kultur inklusiv als Religion, Politik und Wirtschaft etc. be-
stimmt, ist in der Gefahr, alle Bereiche des menschlichen Denkens und Tuns zu kulturalisieren und 
die relative Eigenständigkeit des religiösen, politischen und wirtschaftlichen Handelns zu unter-
schätzen. Die vermeintliche Substanz der Kultur ist weder – um den Streit zwischen Idealisten und 
Materialisten nicht fruchtlos fortzuführen – die Religion oder die Wirtschaft, noch sind es – um 
den Streit zwischen exklusiven Reduktionisten und inklusiven Ideologen nicht zugunsten letzterer 
zu entscheiden – Religion, Politik und Wirtschaft. Im Sinne eines Modells der wechselseitigen Er-
gänzung, Begrenzung und Abhängigkeit kommt es daher darauf an, Kultur nicht in einem substan-
ziellen, sondern im grundbezogen-relationalen Sinne vor allem als das Verhältnis von Religion, 
Politik und Wirtschaft zu begreifen, wie es empirisch vorherrschend ist und ethisch sein sollte. 
Auf der Grundlage eines solchen Kulturverständnisses ist es zudem erforderlich, kulturreligiöse 
Bildungs- und Begegnungskonzepte zu entwickeln und zu erproben, nicht zuletzt, weil in der prak-
tischen Kulturarbeit bisher oftmals die säkular orientierten Freunde der Aufklärung zumeist 
ebenso unter ihresgleichen geblieben sind wie die Freunde der Religion. Während erstere vor-
nehmlich den interkulturellen Dialog pflegten, blieben letztere im interreligiösen Dialog allzu oft 
unter sich. Wer indes Religion verkennt, kann Kultur nicht erkennen. Wer hingegen Kultur auf 
Religion reduziert, dem dürfte es schwer fallen, die relative Eigenständigkeit der säkularen Sphäre 
anzuerkennen. 

Da bei Phänomenen wie Fundamentalismus, Nationalismus und Rassismus der Zusammenhang 
zwischen säkularer und religiöser Wirklichkeitsinterpretation evident ist, ist es in der kulturreligi-
ösen Forschungspraxis unumgänglich, auch religionspolitologische Forschungsansätze aufzugrei-
fen (vgl. Bärsch: Zweck und Inhalte der Religionspolitologie. In: Bärsch, Berghoff und Sonnen-
schmidt: Wer Religion verkennt, erkennt Politik nicht - Perspektiven der Religionspolitologie, 
Würzburg 2005). 

Im Zentrum der Religionspolitologie steht der Zusammenhang zwischen dem Bewusstsein von 
Mensch, Gesellschaft und Geschichte und der Religiosität oder deren Negation. Erforscht wird 
deshalb auch nicht nur, „ob und wie die Menschen ihre Existenz religiös deuten“, sondern darüber 
hinaus, „ob sie ein religiöses Bewusstsein von der gesellschaftlichen Ordnung haben und ob ihre 
Entscheidungen über die Ordnung der Gesellschaft unbewusst durch ihre Religiosität beeinflusst 
werden“ (ebenda, S. 15). 

Im Unterschied zu bisherigen Forschungen ist daher nicht die Religion allein der Gegenstand der 
Religionspolitologie, sondern das Verhältnis von Politik und Religion. Der religionspolitologische 
Forschungsansatz ist deshalb auch nicht primär an der Beziehung zwischen den Kollektivsubjek-
ten ‚Staat’ und ‚Kirche’ – mit anderen Worten: der kollektiven Identität des ‚Staates’ und der ‚Kir-
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che’ – orientiert. Denn die vorschnelle Verwendung des Begriffes ‚Staat’ bzw. primäre Orientie-
rung am Staat stünde im Widerspruch zu Artikel 20 Absatz 2 des Grundgesetzes. Nach Artikel 20 
Absatz 2 Satz 1 ist nicht der ‚Staat’ maßgebend, sondern das Volk: „Alle Staatsgewalt geht vom 
Volke aus“ und (Satz 2): „Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere 
Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt“. Das 
Volk wiederum ist mit der Kategorie des Pluralismus wahrzunehmen. Es besteht aus vielen von-
einander zu unterscheidenden Menschen. Im Unterschied zu anderen Forschungskonzeptionen 
wird daher von der Religionspolitologie auch die Differenz zwischen Regierenden und Regierten 
berücksichtigt. Daraus folgt, dass nicht nur erforscht wird, wie die Bevölkerung das Verhältnis von 
Politik und Religion wahrnimmt, sondern auch erfasst wird, wie dieses Verhältnis von politischen 
Entscheidern und Parlamentariern gedeutet wird. 

Von der Religionspolitologie wird also nicht nur die Religiosität der Menschen bzw. das erforscht, 
woran die Herrschenden und Beherrschten, die Regierenden und Regierten sowie die Befehlen-
den und Gehorchenden gemeinsam oder nicht (mehr) gemeinsam glauben. Die Besonderheit des 
religionspolitologischen Forschungsansatzes besteht vielmehr darin, dass vor allem nach der kul-
turellen und politischen Bedeutung der Religiosität (oder deren Negation) der Menschen für ihr 
jeweiliges Bewusstsein von der gesellschaftlichen Ordnung gefragt wird. Ausgehend von der reli-
giösen ebenso wie der areligiösen Selbstwahrnehmung der Bürgerinnen und Bürger kommt es 
der Religionspolitologie sowohl darauf an, zu ermitteln, welche politischen Implikationen die un-
terschiedlichen Formen ihrer Religiosität haben, als auch darauf an, herauszufinden, welche kul-
turelle und politische Bedeutung ihre Religionskritik oder Areligiosität haben, um darauf aufbau-
end eine religionspolitologische und kulturreligiöse Politikberatung etablieren und empirisch fun-
dierte Bildungs- und Begegnungskonzepte für die Bevölkerung und politische Entscheider entwi-
ckeln und erproben zu können. 

Um die Chancen und Gefährdungen der freiheitlich-demokratischen und plural-religiösen Kultur 
heute erkennen zu können, ist es erforderlich, die sozialdominanten Selbst-, Gesellschafts- und 
Weltdeutungen der Bürgerinnen und Bürger – seien diese primär religiöser oder säkularer Aus-
richtung – empirisch zu erforschen und die wahrscheinlichen Folgen dieser Deutungen für das 
kulturelle Mit- oder Gegeneinander bzw. deren jeweilige Vor- und Nachteile für ein gelingendes 
Miteinander herauszustellen. Es kommt je nach kultureller Konstellation und empirischer Ver-
breitung darauf an, sowohl den fundamentalistischen und fremdenfeindlichen Dramatisierungen 
als auch der pseudo-liberalen Verharmlosung der Herausforderungen entgegenwirken zu kön-
nen, mit denen gegenwärtig auf das interkulturelle und plural-religiöse Mit-, Neben-, Durch- und 
Gegeneinander reagiert wird. 

Zwecks Grundlegung einer präventiv ausgerichteten Politikberatung ist es nicht zuletzt erforder-
lich, auch die Wechselbeziehungen von Gläubigen zu Andersgläubigen und Nicht-Gläubigen zu 
erfassen. Denn damit kann ein Beitrag zu einer nicht allein reaktiven, sei es nun juristisch oder 
polizeilich, sondern präventiv ausgerichteten religionspolitologischen Politikberatung geleistet 
werden, die auf eine Förderung des kritisch-loyalen Bewusstseins der Bürgerinnen und Bürger 
sowohl für die politischen Implikationen ihrer Religiosität als auch für die religiösen Implikationen 
ihres politischen Handelns abzielt, zumal das Bewusstsein für die religiösen Implikationen säkula-
rer Selbst- und Weltdeutungen mäßig ausgeprägt ist.  

Im Hinblick auf das stets relevante Problem der Konstituierung kollektiver Identität – mag sie als 
vernünftig oder unvernünftig gelten – wird mit Hilfe der Kategorien Differenz, Negation, Inklusion 
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oder Exklusion deutlich, wie es zu einer Verknüpfung von Politik und Religion kommen kann und 
welche Folgen wiederum wahrscheinlich sind. Mit anderen Worten: wenn Menschen aufgrund 
ihrer religiösen Weltanschauung zu der Überzeugung gelangen, dass zur Herstellung ihrer eige-
nen Identität die Negation des anderen zwingend erforderlich ist, so hat dies in jedem Fall politi-
sche Folgen. Es kann sein, dass eine Zivilreligion das Gebot der Gleichheit aller Menschen und 
Gesellschaften vor Gott enthält. Es ist hingegen auch möglich, dass sich positive Selbstbestim-
mung und negative Fremdbestimmung wechselseitig ergänzen. Wird z.B. bei einer politischen Re-
ligion an einen Kampf zwischen Gott und dem Bösen geglaubt und ist die exklusive Beziehung 
zwischen Gott und dem eigenen Kollektiv konstitutiv für die kollektive Identität, so muss die Dif-
ferenz zu den Mitgliedern anderer Kollektive nicht nur den Charakter der Negation haben; son-
dern es kann fest daran geglaubt werden, dass das jeweils andere Kollektiv vom Bösen untermi-
niert ist und deren Mitglieder bekämpft oder sogar vernichtet werden müssen. Mit Claus-E. Bär-
sch schlagen wir folgende allgemeine Merkmale zur Kennzeichnung einer Pathologie des Religiö-
sen vor: 

"Der unerschütterliche Glaube an die Übereinstimmung des jeweils eigenen, konkreten Wil-
lens mit dem Willen Gottes. Die Grundlagen solchen fundamentalen Größenwahns sind das 
vermeintliche Wissen, zu dem allmächtigen Gott eine außerordentlich-unmittelbare Bezie-
hung zu besitzen, Gott im eigenen Selbst zu haben sowie an die Gottgleichheit der eigenen 
Seele oder des eigenen Kollektivs zu glauben. 

Der Glaube an die vom Satan oder dem Teufel bewirkte Personifikation des metaphysisch 
Bösen im einzelnen Menschen oder in menschlichen Kollektiven. 

Der Glaube, zukünftiges Heil schon in dieser Welt durch die Vernichtung der Bösen durch 
menschliche Taten herbeiführen zu können oder zu müssen. 

Dies hat eine fatale Konsequenz: der total heilige Zweck der zukünftigen Erlösung vom Bösen hei-
ligt alle Mittel. Darüber hinaus ist die Vernichtung der Bösen nicht nur eine Option, sondern wird 
zum Zwang." (Claus-E. Bärsch: Die Schoah und "Das Reich, das kommt", vgl. auch ders., Die poli-
tische Religion des Nationalsozialismus, München 2002). 

In der religionspolitologischen Forschung geht es nicht nur um die empirische, historische und 
theoretische Erforschung politischer Aussagen und Symbole in Glaubensformen, Religionen und 
Theologien. Gegenstand des Interesses sind auch religiöse Implikationen politischer Ideen, säku-
larer Handlungen und Ordnungen. Ein Verständnis kulturreligiöser, d.h. vor allem politisch-religi-
öser oder religiös-politischer Konflikte ist heute nur möglich, wenn bei säkularen Weltdeutungen 
die religiösen Implikationen ebenso beachtet werden wie bei religiösen Selbstdeutungen die sä-
kularen. 

Es gilt daher zu berücksichtigen, dass politisch-religiöse oder religiös-politische Konflikte und Kul-
turkämpfe auch aus vordergründig säkularen Selbst-, Gesellschafts- und Weltdeutungen resultie-
ren können. Dies ist z.B. dann der Fall, wenn innerweltliche Bezugspunkte an die Stelle von trans-
zendentem Sein und Seinsgrund gerückt und kryptoreligiös oder traditionelle Religionen substi-
tuierend verabsolutiert werden. Wenn die eigene Existenz beispielsweise allein autonom, ledig-
lich sozionom oder nur physionom gedeutet wird, führt dies leicht dazu, dass auch die politischen 
Handlungsmöglichkeiten und -grenzen entweder grob über- oder aber unterschätzt werden. Die 
Pluralität und wechselseitige Ergänzung wie Begrenzung der Grundwerte der Verfassung kann 
dann nicht mehr erkannt werden. Es kann in Extremfällen sein, dass die Meinung vertreten wird, 
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dass entweder das Leben des Einzelnen durch die Gesellschaft, in der man lebt, oder durch die 
Tradition und Geschichte des Volkes, dem man sich zurechnet, oder aber durch die Gesetze der 
Natur bzw. physischen Welt vollständig bestimmt sind oder werden sollten. Es ist indes auch mög-
lich, dass das Selbstbewusstsein der Menschen nicht ausschließlich in Abhängigkeit von ihrem 
Bewusstsein von Gesellschaft, Geschichte oder Welt und Natur bestimmt wird. Vielmehr kann 
diesen Haltungen entgegengesetzt die Meinung vertreten werden, dass der Mensch frei von al-
lem sei und sein Leben in jeder Hinsicht selbst bestimmen könne und solle, wenn er es nur wolle 
und durch andere nicht daran gehindert werde. 

Wie dem auch sei: Aus der Perspektive der Religionspolitologie gilt es zu bedenken, dass im ma-
lumtypologisch zugespitzten Sinne Welt und Existenz – je nachdem ob diese religiös oder säkular 
gedeutet werden, ob Gott, Götter, überirdische Wesen oder höhere Mächte, der einzelne 
Mensch, die Gesellschaft oder die Natur das Kristallisationszentrum der Realitätsauffassung bil-
den – allein theo-, auto-, sozio- oder physionom gedeutet werden können. Im Extremfall könnte 
es sein, dass beispielsweise geglaubt wird, Gott sei jenseits der Welt ohne jedweden Bezug zu 
einer für den Menschen ganz bedeutungslosen Welt. Wenn geglaubt wird, dass diese eher früher 
als später untergehen werde, dann liegt der Gedanke nahe, dem Fall dessen, was ohnehin in sei-
ner Hinfälligkeit und Verdorbenheit dem Untergang geweiht sei, tatkräftig nachzuhelfen. Es kann 
aber auch die Meinung vertreten werden, dass der letzte Grund nur in der Welt, in Teilen der 
Welt oder im eigenen Selbst zu verorten sei. Es muss, mit anderen Worten, einerseits damit ge-
rechnet werden, dass der Glaube an eine Bestimmung durch Gott die Gläubigen dazu verführt, 
die Selbstbestimmung der Menschen in kultureller, gesellschaftspolitischer und ökonomischer 
Hinsicht zu substituieren; und andererseits damit, dass die Grenzen der Selbstbestimmung über-
gangen oder die Abhängigkeit von der Natur im Übermaß hervorgehoben wird, indem man sich 
dem Bewusstsein und Gefühl „schlechthinniger Abhängigkeit“ (Schleiermacher 1889, 27) bzw. 
dem, „was uns unbedingt angeht“ (Tillich 1956, 19ff.), verschließt. 

Es muss jedoch nicht nur damit gerechnet werden, dass eine unvollständige, nicht allen Seinsdi-
mensionen und Daseinssphären gegenüber offene Selbstdeutung ausgebildet wird und damit die 
Handlungsmöglichkeiten grob über- oder unterschätzt werden. Vielmehr dürfte es im Zeitalter 
der Globalisierung eher selten der Fall sein, dass gänzlich ohne Kenntnis anderer Glaubens- und 
Weltanschauungsformen die eigene Existenz auf nur eine oder wenige Dimensionen reduziert 
gedeutet wird. Da die rigide Apperzeptionsverweigerung in Anbetracht der weltweiten Vernet-
zung der Menschen eher die Ausnahme, und das Befremden, die Geringschätzung oder Abwer-
tung als Kompensationsstrategie eher die Regel sein dürfte, muss heute vor allem damit gerech-
net werden, dass politisch-religiöse Konflikte aus einer bestimmten Konnexität von erfahrenen 
oder konstruierten Glaubens- und Existenzdeutungsdifferenzen und seltener aus einseitig-reduk-
tionistischen Weltanschauungen ohne ausdrücklichen Bezug auf andere resultieren. Wenn Welt-
anschauungsdifferenzen verstärkt zur Kenntnis genommen und damit bisherige Selbstverständ-
lichkeiten in Frage gestellt werden, dürfte es vor allem dann zu Konflikten kommen, wenn in Re-
aktion hierauf vermeintliche oder tatsächliche Differenzen nicht mehr schlicht verleugnet und 
ausgeblendet werden, sondern wenn diese - zum Zwecke der Stabilisierung bisheriger Selbstver-
ständlichkeiten bzw. der Wiederherstellung der Geschlossenheit und Homogenität der eigenen 
Weltanschauung - einseitig oder gar wechselseitig fundamentalisiert und auf vermeintlich homo-
gene Kollektive bezogen werden und ein Prozess der positiven Selbst- und der negativen Fremd-
kulturalisierung in Gang gesetzt wird. 
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Kurzum: Nur wenn vordergründig säkulare wie religiöse Entgleisungen im Kontext aufeinander 
bezogener Diskurse beachtet werden, können ein- oder wechselseitige Fundamentalisierungen 
von Differenzen angemessen erkannt und in ihrer empirischen Relevanz bzw. Verbreitung unter 
den Bürgerinnen und Bürgern überhaupt erfasst und gewichtet werden. Ohne Rezeption des the-
oretischen Hintergrunds der Religionspolitologie ist ein Verständnis von kulturreligiösen Konflik-
ten in religiös wie säkular pluralen Gesellschaften, in denen Religiosität zu einer Option unter 
vielen geworden ist, nicht mehr möglich. 

Interkulturalität betrifft nicht nur das Zusammenleben von Deutschen mit Ausländern oder von 
Menschen mit Migrationshintergrund mit Menschen ohne Migrationshintergrund. Ein solches 
Verständnis von Interkulturalität, dass heute in der Öffentlichkeit und bisweilen auch in den Wis-
senschaften und der interkulturellen Pädagogik vorherrschend ist, beruht auf einem verkürzten, 
lediglich sozialem und nicht mehr personalem Verständnis von Kultur. Unter Kultur wird daher 
nicht mehr die Kultivierung und Zivilisierung der Persönlichkeit oder die individuelle wie arbeits-
teilig gemeinsame Pflege der menschlichen und außermenschlichen Natur und das daraus resul-
tierende Zusammenleben von Menschen mit gemeinsamen und unterschiedlichen – mehr oder 
weniger zivilisierten – Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, Wertvorstellungen, Lebenssti-
len und Präferenzen verstanden, sondern die Besonderheit einer Gruppe von Menschen im Ge-
gensatz zu anderen. Meist orientiert man sich bei der Herstellung des Gruppenbezugs an den 
politisch organisierten Gesellschaften, den sog. Nationalstaaten. Ein solches Verständnis von Kul-
tur ist jedoch nach innen hin stark homogenisierend bzw. vereinheitlichend und nach außen hin 
entschieden abgrenzend (vgl. hierzu grundlegend: Wolfgang Welsch, Transkulturalität – Die ver-
änderte Verfassung heutiger Kulturen). Nicht zuletzt widerspricht es dem Selbstverständnis einer 
pluralen Gesellschaft. Es führt dazu, dass auch diejenigen, die das interkulturelle Miteinander för-
dern wollen, das „Inter“ (Zwischen) in „Interkulturalität“ auf das beziehen, was zwischen Men-
schen aus unterschiedlichen Gruppen sich ereignet, und nicht schlicht auf das, was konkret zwi-
schen Menschen stattfindet, nämlich auf das Zwischenmenschliche. Obwohl man zu einem Dialog 
der Kulturen beitragen und Spannungen zwischen Bevölkerungsgruppen überwinden möchte, 
trägt man mit einem unreflektierten, ausschließlich kollektivistischen Verständnis von Kultur zur 
Homogenisierung der eigenen Gruppe und ihrer Separierung von anderen Gruppen bei und damit 
auch zur Schaffung von Problemen, die man doch eigentlich überwinden möchte. Um dies zu ver-
meiden, schlagen wir vor, nicht nur ein gruppenbezogenes, sondern auch ein personales Ver-
ständnis von Kultur und Interkulturalität auszubilden. Es kommt also darauf an, nicht allein die 
Zugehörigkeit der Menschen zu einer national, ethnisch, staatlich, sprachlich oder religiös be-
stimmten Gemeinschaft in den Mittelpunkt des Kulturverständnisses zu stellen, sondern ein Ver-
ständnis auszubilden, dass von den Kenntnissen und Fertigkeiten, Lebensstilen, Wertvorstellun-
gen und Vorlieben konkreter Menschen ausgeht. Versteht man auf diese Weise unter Kultur nicht 
ausschließlich ein soziales, sondern zunächst einmal ein personales Phänomen, dann kann auch 
unter Interkulturalität mehr als nur das Mit-, Neben-, Durch- und Gegeneinander von Menschen 
aus unterschiedlichen Kulturen / Staaten verstanden werden. Es können a) über die Unterschiede 
zwischen Menschen aus unterschiedlichen Kulturen hinaus, auch b) die Unterschiede zwischen 
Menschen in einer Kultur und c) die kulturenübergreifenden Gemeinsamkeiten von Menschen 
aus verschiedenen Kulturgemeinschaften berücksichtigt werden. Wir schlagen daher vor, unter 
Interkulturalität folgendes zu verstehen: 

1. Das Mit- oder Nebeneinander von Menschen a) mit unterschiedlichen, ähnlichen oder gemeinsam 
geteilten Kenntnissen, Fähig- und Fertigkeiten, Lebensstilen, Wertvorstellungen, Glaubensformen 
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und ästhetischen Vorlieben, und b) ihr Bewusstsein dafür, was ihnen als Menschen und verschiede-
nen Gruppen von Menschen gemeinsam ist und was nicht. 

2. Die Konflikte und Spannungen zwischen Menschen mit vermeintlich oder tatsächlich unterschied-
lichen Glaubensformen, Weltdeutungen und Wertorientierungen, die vor allem aus einer Dramatisie-
rung oder Verharmlosung von Glaubens- und Weltdeutungsdifferenzen und daraus resultieren, dass 
a) Unterschiede zwischen Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, b) Unterschiede zwischen Men-
schen in einer Kultur und c) kulturübergreifende Gemeinsamkeiten von Menschen aus verschiedenen 
Kulturkreisen entweder über- oder unterbewertet bzw. dramatisiert oder ausgeblendet werden. 

3. Paradigmen und Prinzipien, die einen Umgang mit diesen Konflikten eröffnen und deren Mäßigung 
fördern können, indem sie das Bewusstsein der Menschen dafür fördern, was ihnen allen als Mensch 
und Gruppe gemeinsam sein sollte und was besser nicht. Hierunter fallen nicht nur Empathie, Rollen-
distanz und Ambiguitätstoleranz gegenüber Menschen aus einer anderen Kultur, wie interkulturelle 
Pädagogen bisweilen meinen. Hierzu gehören aber auch nicht allein Bilderverbot, zehn Gebote, Berg-
predigt und Nächstenliebe. In unserer Gesellschaft kommen als Paradigmen, die bestimmen, woran 
wir unser politisches und zwischenmenschlich-öffentliches Handeln gemeinsam orientieren sollten, 
vor allem die Pluralität der im Grundgesetz angeführten Werte (Verantwortung vor Gott und den 
Menschen, Würde, Freiheit, Gleichheit etc.) in Frage - eine Pluralität, die implizit ein Konfliktbewusst-
sein für konkurrierende, allgemein menschliche und bürgerliche Werte und die Notwendigkeit einer 
Abwägung zwischen konkurrierenden Gütern umfasst. 

Da indes von der Öffentlichkeit gegenwärtig noch a) Migration, Kampf oder Dialog der Kulturen, 
Vielfalt und Integration als zentrale Herausforderungen unserer Gesellschaft betrachtet werden, 
und weil dabei im heutigen Alltagsverständnis b) unter Kultur zumeist die Besonderheit einer 
Gruppe im Gegensatz zu allen anderen Gruppen und c) unter Interkulturalität meistens ein gelin-
gendes Miteinander von Einheimischen mit Zugewanderten verstanden werden, werden von der 
Öffentlichkeit in aller Regel zunächst auch die Unterschiede zwischen Menschen aus diesen bei-
den Gruppen bemerkt. Dabei werden – je nach Standpunkt – Differenzen entweder als Problem 
und Defizit oder aber Ressource und Chance begriffen. Während die Befürworter der multikultu-
rellen Gesellschaft hervorheben, dass sie über Toleranz und Anerkennung der Vielfalt hinaus 
diese als Chance begreifen und nutzen wollen, betonen andere, dass bestehende Differenzen zwi-
schen den Kulturen bzw. zwischen Menschen aus verschiedenen Kulturen durch Integrationsbe-
mühungen zu überbrücken sind. Beiden gemeinsam ist jedoch, dass sie auf migrationsspezifische 
Besonderheiten und auf Differenzen zwischen Menschen aus verschiedenen Kulturen abzielen 
und dazu tendieren, diese Unterschiede zu überschätzen und die Unterschiede in einer Kultur 
ebenso wie die Kulturen übergreifenden Gemeinsamkeiten der Menschen zu unterschätzen. 

Im Verlauf eines interkulturellen Beratungsprozesses oder einer interkulturellen Öffnung kann 
zwar zunächst der Aspekt der Differenz zwischen Menschen aus unterschiedlichen Kulturen im 
Vordergrund stehen, zumal dieser gemeinhin von der Bevölkerung auch als erstes bemerkt wird. 
Erste Schritte zu einer interkulturellen Kontextualisierung können durchaus in der Bildung von 
migrationsspezifischen und kulturspezifischen Hypothesen bestehen. Sofern diese indes allein 
verwendet werden, besteht stets die Gefahr einer Ethnisierung von Kultur, weil in diesem Kontext 
der Begriff der Kultur zumeist auf die Kultur eines Volkes bezogen oder allein in der einen oder 
anderen Form als Kollektivkategorie benutzt wird. Um nicht nur die Unterschiede bzw. Besonder-
heiten zwischen den Kulturen zu beachten, sondern um darüber hinaus auch die Vielfalt in den 
Kulturen und die Unterschiede zwischen Menschen in einer Kultur (=Intrakulturalität) sowie die 
Gemeinsamkeiten von Menschen aus verschiedenen Kulturen bzw. über Kulturgrenzen hinaus 
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(=Transkulturalität) erfassen zu können, erachten wir es darüber hinaus für unabdingbar, dass 
auch intra- und transkulturelle Hypothesen gebildet werden. Bei intra- und transkulturellen Hy-
pothesen kommt es vor allem darauf an, dass vorhandene Probleme a) auf die Vielfalt der Men-
schen in einer Kultur und b) auf kulturübergreifende Gemeinsamkeiten von Menschen aus unter-
schiedlichen Kulturen zurückgeführt werden (z.B. auf Alter, Glaube, Geschlecht, Bildung, Einkom-
men, Milieu- und Schichtzugehörigkeit, aber auch auf persönliche Besonderheiten, Idiosynkrasien 
und Wertorientierungen). Es ist allen Menschen kulturübergreifend gemeinsam, dass sie in Kul-
turen leben, in denen es in der einen oder anderen Form z.B. Spannungen zwischen Religion, 
Kunst, Politik, Gesellschaft und Wirtschaft bzw. Konflikte zwischen Menschen mit unterschiedli-
chen Wertorientierungen gibt. Ein Verständnis für diese Konflikte dürfte indes erst dann erreicht 
werden, wenn wir diese Konflikte auch als intrapsychische oder personale Konflikte begreifen, die 
aus der Pluralität unserer Bedürfnisse und Zielsetzungen resultieren. 

Wie dem auch sei, die aktuellen Herausforderungen des interkulturellen Mit-, Neben-, Durch- und 
Gegeneinanders können nur interdisziplinär erforscht werden. Wer interkulturelle Prozesse the-
oretisch und empirisch untersuchen, praktisch begleiten und politisch-beratend mitgestalten will, 
sollte ökonomische, soziale, pädagogische, politische, psychologische, religiöse und sonstige In-
terdependenzen beachten. Interdisziplinäre Forschung zur Erfassung von Interdependenzen in 
der Praxis setzt jedoch fachwissenschaftliche Kompetenzen und einen übergeordneten Bezugs-
punkt zur Verknüpfung der verfügbaren Fachkompetenzen voraus. Dies führt in der Forschungs-
praxis oftmals dazu, dass die Möglichkeiten zur interdisziplinären Zusammenarbeit stark einge-
schränkt werden, auch wenn dies nicht immer offen eingeräumt wird. Abschließend wird hier 
daher noch angedeutet, warum es in der interkulturellen Forschungspraxis nicht nur förderlich 
ist, auf die Religionspolitologie im Besonderen, sondern auf die Philosophie als Metawissenschaft 
im Allgemeinen zu rekurrieren. 

Die Philosophie kann für interdisziplinäre Zwecke als Metawissenschaft fungieren, weil es neben 
der theoretischen Philosophie, die auf den Grund des Seins und damit auf eine „Zusammenschau 
der gegenseitigen Verwandtschaft der Wissenschaften und der Natur des Seienden“ (Platon, Po-
liteia 537c) gerichtet ist, seit langem etablierte, spezielle Philosophien für die menschlichen An-
gelegenheiten gibt. Mit der Politischen und Pädagogischen Philosophie sowie der Religions-, So-
zial- und Kulturphilosophie verfügt die Philosophie insbesondere über ein Wissen zur interdiszip-
linären Erfassung von Interdependenzen zwischen denjenigen Forschungsgegenständen, die es 
zwecks Ausbildung interkultureller Kompetenzen notwendigerweise zu berücksichtigen gilt. 

Als Metawissenschaft ist die Philosophie nicht zuletzt dann besonders gut geeignet, wenn Philo-
sophen die Unterschiede zwischen Theologie, Philosophie, Wissenschaft und Praxis hervorheben 
(so z.B. K. Jaspers, Der philosophische Glaube angesichts der Offenbarung, München 1962, S. 
95ff.). Denn auch Philosophen haben in Vergangenheit und Gegenwart leider nur allzu selten der 
Versuchung widerstehen können, sich einseitig der Theologie und den Religionen oder der Politik 
und dem Praktisch-Werden der Philosophie zu verschreiben. Enttäuscht von Politik und Praxis 
haben sich zuletzt manche damit begnügt, Philosophie primär als wissenschaftliche Erkenntnis-
theorie zu betreiben. Wird dahingegen zwischen Theorie, Praxis und Poiesis unterschieden, in-
dem durch begriffliche Bestimmungen die spezifischen Differenzen zwischen diesen Handlungs-
weisen mit ihrem je besonderen Wirklichkeitsbezug benannt werden, können die jeweilige Eigen-
ständigkeit ebenso wie die wechselseitige Ergänzung und Begrenzung von Theorie, Praxis und 
Poiesis erkannt werden; was wiederum der Politikberatung und Praxisbegleitung zugutekommt. 
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Erst nachdem Philosophen nicht mehr um jeden Preis praktisch werden und ihre Eigenständigkeit 
aufgeben wollten, konnten sie die spezifische Erfahrungsweise der Praxis angemessen würdigen. 
Auch konnte der vermessene Anspruch aufgegeben werden, die Kenntnisse aller Einzelwissen-
schaften zu besitzen, und die „methodische Erkenntnis mit dem Wissen von der jeweiligen Me-
thode“ (Jaspers, a.a.O. S. 95) als eines der zentralen Prinzipien der modernen Wissenschaft aner-
kannt werden. Wenn daher Philosophen heute auf empirische, intersubjektiv nachvollziehbare 
Befunde der Wissenschaften rekurrieren, zeugt dies nicht zuletzt davon, dass sich von ihrer zwi-
schenzeitlichen Selbstaufgabe wie Überforderung in der Moderne wieder verabschiedet haben 
und nicht mehr länger die Philosophie als absolute Wissenschaft mit dem Ziel etablieren wollen, 
„ihren Namen der Liebe zum Wissen ablegen zu können und wirkliches Wissen zu sein“, wobei 
Wissen angeblich „nur als Wissenschaft oder als System wirklich“ sei bzw. als „Enzyklopädie“ 
(G.W.F. Hegel, Phänomenologie des Geistes, 1980, S. 11/21, hier zitiert nach: O. Marquard, Phi-
losophie. In: Hist.Wb.Philos.7 Spalte 718). 

Philosophen können eine kritische Funktion für die übrigen Praxisformen übernehmen, indem sie 
weiterhin die Frage nach dem Ganzen und den Teilen, dem Allgemeinen wie dem Besonderen 
stellen. Mithin sind Fragen nach dem unbedingten Grund, den ersten Ursachen und Prinzipien 
auch dann noch zu stellen, wenn sie sich nicht oder nicht vorschnell beantworten lassen. Wer 
weiß, dass er das Ganze nicht kennt, verkennt nicht durch vorschnelle Verallgemeinerung einer 
Handlungsweise das Gemeinsame zwischen Theologie, Philosophie, Wissenschaft und Praxis. 
Wünschenswert ist dies, weil auch Wissenschaftler oder Praktiker bisweilen die Unterschiede zwi-
schen ihren spezifischen Denkformen und Handlungsweisen außer Acht lassen und in mehr oder 
minder blinde Wissenschafts-, Praxis- oder Technikgläubigkeit verfallen können. Nicht nur die 
Theorie wird gelegentlich noch um ihrer selbst willen betrieben, so dass diese nicht einmal mehr 
als die höchste Form der Praxis angesehen werden kann. Auch Wissenschaft, Praxis oder Poiesis 
können unbemerkt zum Selbstzweck erhoben werden, wenn methodische, praktische oder poie-
tisch-technische Bedingtheiten dieser Praxisformen nicht hinreichend ausgewiesen werden. 
Nachdem Philosophen nicht mehr länger die Magd der Theologie sein wollten, gerieten sie in der 
Moderne jedenfalls umgehend in die Gefahr, sich der Politik, der Praxis und den Wissenschaften 
zu verschreiben und sich auch auf diese Weise mehr oder weniger selbst aufzugeben. Mitunter 
haben Philosophen jedoch auch einen Lernprozess von der Überforderung hin zur ernüchterten 
Anerkennung der Unterschiede durchlaufen (vgl. Marquard, a.a.O. Sp. 714ff). Ab und zu haben 
sie sogar daran erinnert, dass Menschen rationale Lebewesen (zôon noêtikon) sind, die Vernunft 
besitzen und am Seinsgrund (nous) partizipieren, ohne darüber zu vergessen, dass sie auch leib-
liche und politische Lebewesen sind, die an allen weltimmanenten Seinsschichten teilhaben (vgl. 
E. Voegelin, Vernunft: Die Erfahrung der klassischen Philosophen. In: Ders: Ordnung, Bewußtsein, 
Geschichte, Stuttgart 1988, S. 127ff. und 162ff. Siehe auch: ders.: Was ist politische Realität? In: 
ders.: Anamnesis – Zur Theorie der Geschichte und der Politik, München 1966, S. 340ff.). Nicht 
zuletzt aus diesem Grunde ziehen wir die Philosophie als Metawissenschaft den heutigen Kultur-
wissenschaften bei unserer Beratungspraxis vor. Zumal diese als relativ junge und typisch mo-
derne Wissenschaft noch zwischen theoretischer Unterbestimmung und praktisch-enzyklopädi-
scher Selbstüberanspruchung schwanken. Obschon Kulturwissenschaftler den Topos der Kultur 
und damit die relative Eigenständigkeit ihres spezifischen Forschungsgegenstands noch nicht hin-
reichend haben bestimmen können, ist es ihnen Ende des vorigen Jahrhunderts mit dem so ge-
nannten Cultural Turn gelungen, sich gegenüber philosophischen und geistes- wie gesellschafts-
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wissenschaftlichen Fakultäten zu behaupten und als neue Wissenschaftswissenschaft oder Uni-
versalwissenschaft zu etablieren. Zwar eröffnen auch die Kulturwissenschaften der interdiszipli-
nären Zusammenarbeit neue Perspektiven. Die Philosophie als Metawissenschaft für interkultu-
relle Forschungsvorhaben ermöglicht indes Wissenschaftlern wie Praktikern eine Selbstdistanzie-
rung von ihrer eigenen Profession und Praxis, die mitunter bitter Not tut, mitunter aber auch 
entlastend und erheiternd ist. 

Extremismus wird daher tentativ verstanden als Verwechselung des Ganzen mit Teilen oder von 
Teilen mit dem Ganzen. Philosophen fragen radikal nach dem Ganzen wie all seinen Teilen. Da 
man Teile (Menschheit, Menschen, Volk, Klasse, ‚Rasse‘, Kultur, Religion, Gesellschaft, Politik, 
Wirtschaft, Freunde, Familie) nicht hinreichend erkennen kann, wenn man das Ganze nicht kennt, 
bleibt die Frage nach dem Ganzen (Einen, Guten, Geist, Gott, Götter, Schönen, Wahren, Kosmos, 
Nicht-Anderen, Bösem, Gar Nichts) auch dann noch relevant, wenn man sie nicht vorschnell oder 
gar nicht beantworten kann. Bekanntlich lautete die paradox-ironisch formulierte Antwort des 
Sokrates: Ich weiß, dass ich nicht weiß. 

 

III. Präventionspraxis Teil 2 

Doch damit genug und noch einmal zurück zur geförderten Präventionspraxis, von der eingangs 
die Rede war. Die Entwicklung und Verbreitung von Maßnahmen der Sekundär- und Tertiärprä-
vention gegen Extremisierungs- und Radikalisierungsprozesse erfolgte dessen ungeachtet und 
darüber hinaus gemäß inhaltlicher Vorgaben des Bundesprogramms Demokratie leben in der ers-
ten Förderperiode zumeist noch getrennt in drei voneinander isolierten Bereichen. D.h. erstens 
„in den Bereichen Rechtsextremismus, Ultranationalismus“, zweitens im Bereich „gewaltförmige 
islamistische Phänomene bzw. Instrumentalisierungen des Islam“ sowie drittens im jüngst noch 
hinzugefügten Bereich „gewaltförmige und demokratiefeindliche Erscheinungsformen linker Mi-
litanz“ (www.wir-fuer-demokratie.de/programme-und-massnahmen/demokratie-leben.html). 
Insbesondere in den beiden zuletzt genannten Bereichen begannen Modellprojekte indes damit, 
phänomenübergreifend zu arbeiten und beachteten somit - wenn auch noch nicht dem Wortlaut, 
so doch der Sache nach - Co-Radikalisierungsprozesse. Stellvertretend für viele andere sei hier 
nur auf das vom Multikulturellen Forum e.V. in NRW veranstaltete Fachforum „Phänomenüber-
greifender Extremismus“ hingewiesen, die im Hinblick auf das, was Islamisten und Rechtsextreme 
verbindet, konstatierten: „Der moderne Antisemitismus steht hierfür als Paradebeispiel, aber 
auch die Ablehnung einer offenen, pluralistischen Gesellschaftsordnung sowie die Verneinung ei-
ner Gleichberechtigung von Frauen und Homosexuellen lassen Kongruenzen erkennen. Während 
das konservative Rollenbild der Frauen in beiden Ideologien Ähnlichkeiten aufweist, werden den-
noch Aufgaben wie Propaganda, Unterstützung und aktive Anwerbung zunehmend von Frauen 
übernommen. Gender-relevante Themen dienen hierbei oft als Katalysator für eine verstärkte 
Hinwendung weiblicher Mitglieder“ (www.multikulti-forum.de/de/news/fachforum-phaenome-
nuebergreifender-extremismus). 

Obschon die Vielfalt von Co-Radikalisierungsformen von radikalisierten Gruppen gegeneinander 
wie gemeinsam gegen Dritte noch nicht explizit zum Thema erhoben wurde, so mag hier abschlie-
ßend ein Hinweis auf die aktuelle zweite Förderperiode des Bundesprogramms Demokratie leben 
genügen, um exemplarisch auf den in den letzten Jahren sprunghaft angestiegenen Bedarf an 
phänomenübergreifender Präventionspraxis und -forschung hinzuweisen. Denn erstmals wurde 
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im Handlungsfeld Extremismusprävention neben den drei bekannten Themenfeldern (Rechtsext-
remismus, Islamistischer Extremismus und Linker Extremismus) auch die „Phänomenübergrei-
fende Prävention: Wechselwirkungen einzelner Phänomene, Deeskalationsarbeit“ zu einem eige-
nen Themenfeld erhoben. Seit vorigem Jahr werden hierzu immerhin sieben Modellprojekte ge-
fördert, um u.a. „Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Phänomenbereichen im Sinne von 
Eskalationen, Konflikten und Gewaltspiralen zwischen verschiedenen radikalisierten Gruppen in 
den Blick zu nehmen. Die Projekte sollen hier modellhaft Ansätze zur Unterbrechung von Gewalt-
spiralen bzw. zur Deeskalation entwickeln“. Gefördert werden in diesem Themenfeld zudem „Mo-
dellprojekte, die darauf abzielen, kritisches Reflexionsvermögen und Ambiguitätstoleranz in Be-
zug auf verschwörungstheoretische Einstellungsmuster zu vermitteln.“2 Dies mag genügen, um 
anzudeuten, dass zurzeit ein erheblicher Bedarf an Präventionsforschung und Maßnahmen be-
steht, die Radikalisierungseinsprünge möglichst frühzeitig erkennen, Wege in die Gewalt unter-
binden und aus Radikalisierungsspiralen heraus finden. 

Auch die Bundeszentrale und die Landeszentralen für politische Bildung bieten Veranstaltungen, 
Projekte, Vernetzung, Infodienste, Newsletter, Mediathek und Materialien zu Extremismus und 
Radikalisierung an. Allerdings erfolgt dies in erheblich unterschiedlichem Ausmaß. Während man-
che, wie die Landeszentrale NRW, mit einem eigenen Themenschwerpunkt3 und dort mit einem 
kaum mehr überschaubaren Angebot aufwarten4, fallen andere, wie Thüringen5 und Sachsen6, 
hier mit deutlich weniger Veranstaltungen auf.  

Analog zur staatlichen und zivilgesellschaftlichen Präventionsförderung und -praxis gewinnt auch 
bei den Zentralen für politische Bildung in den letzten Jahre eine phänomenübergreifende Her-
angehensweise ganz erheblich an Bedeutung. Dies gilt nicht zuletzt dann, wenn sie über Informa-
tionsveranstaltungen hinaus Präventionsprojekte vernetzt, entwickelt und fördert. Auf den Sei-
ten der Bundeszentrale ist „Extremismus und Radikalisierung“7 bereits eins von sechs Themenfel-
dern unter der Rubrik „Politik“. Dort finden sich neben Dossiers (zu Rechtsextremismus, 
Rechtspopulismus, Islamismus, Linksextremismus, Antisemitismus) und Themenseiten (Rassis-
mus, Antiziganismus), die sich weitgehend an die Extremismusforschung anlehnen, auch ein In-
fodienst Radikalisierungsprävention. Dieser möchte „Hintergrundwissen, pädagogische Materia-
lien, einen Newsletter und eine Übersicht mit Beratungsangeboten“8 bieten und tut dies auch. 
Auch die Redaktion des Infodienstes Radikalisierungsprävention kommt auf der Grundlage einer 
kleinen Umfrage unter Fachleuten der Radikalisierungsprävention zu Entwicklungen im Themen-
feld Radikalisierung zu dem Ergebnis: „Die islamistische Szene verändert sich. Vor allem soge-
nannte legalistische Gruppierungen gewinnen an Relevanz. Rechtsextremismus, Rechtspopulis-
mus, Verschwörungserzählungen und Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit nehmen mehr 
Raum in der medialen und fachlichen Berichterstattung ein. Phänomenübergreifende Perspekti-
ven werden von den Fachleuten dringend gewünscht.“9  

                                                                 
2 www.demokratie-leben.de/fileadmin/Demokratie-Leben/Downloads_Dokumente/Foerdergrundsae-
tze/200210_grundsaetze_der_foerderung_extremismuspraevention.pdf 
3 https://gegen-gewaltbereiten-salafismus.nrw/ 
4 https://www.gegen-gewaltbereiten-salafismus.nrw/projekte 
5 https://www.lztthueringen.de/media/seminare_1.hj_2021_final_2_2.pdf 
6 https://www.slpb.de/veranstaltungen 
7 www.bpb.de/politik/extremismus/ 
8 https://www.bpb.de/politik/extremismus/radikalisierungspraevention/ 
9 https://www.bpb.de/politik/extremismus/radikalisierungspraevention/317212/umfrage-phaenomenueber-
greifende-perspektiven-gefordert-islamismus-weiterhin-relevant 
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IV. Forschungsbedarf und Fragen an die Wissenschaften 

Abschließend sei noch darauf hingewiesen, welchen Fragen an die Wissenschaften sich aus der 
Forschungs- und Präventionspraxis des RISP ergeben: 

Fragefeld 1: Religiosität und Säkularität 

Welche Formen des Glaubens und der Säkularität gibt es und wie verbreitet sind sie? 

Überwiegen heute innerweltliche oder außerweltliche, inklusiv-universale oder exklusive Glau-
bensformen? Glaubt man eher an die Gleichheit der Menschen, Kulturen und Gesellschaften vor 
Gott oder überwiegen national- oder völkisch-religiöse Glaubensformen? Wie verbreitet sind 
anthropomorphe, soziomorphe oder physiomorphe Formen von Religiosität? Nehmen Phäno-
mene der Selbstvergottung, der Divinisierung der Gesellschaft und naturalisierte Gottesvorstel-
lungen zu oder überwiegen transzendente Gottesvorstellungen? 

Wie verbreitet sind Transzendenzskepsis, Areligiosität oder gar Anti-Religiosität? 

Welche Grundformen von Säkularität gibt es heute? Steht eher der Mensch, die Gesellschaft oder 
die Natur im Mittelpunkt säkularer Überzeugungen? 

Fragefeld 2: Religiosität und das Bewusstsein von gesellschaftlicher Ordnung 

Welche politischen Wertevorstellungen korrelieren mit verschiedenen Glaubensformen und sä-
kularen Weltdeutungen? Welche Gemeinsamkeiten und welche Unterschiede gibt es? Welche 
Unterschiede im Hinblick auf politische Einstellungen und Ziele sind zwischen Juden, Muslimen, 
Christen, Postkonfessionellen und Säkularisten feststellbar? 

Welche gesellschaftspolitischen Güter- bzw. Werteorientierungen dominieren: wirtschaftliche, 
soziale, politische oder religiöse? Werden Prioritäten und Rangordnungen inklusiv oder exklusiv 
gesetzt? Werden Pluralität, Eigenständigkeit sowie Relativität verschiedener Werte berücksich-
tigt oder nicht? Ist eine im Geiste der pluralen Werte der Verfassung gelebte und diese tragende 
Kultur vorherrschend oder besteht die Gefahr eines ökonomischen (oder sozialen etc.) Reduktio-
nismus oder eines religiösen Fundamentalismus? Wird die relative Eigenständigkeit und Unab-
hängigkeit der politischen Sphäre von Gläubigen anerkannt? Werden wirtschaftlicher Wohlstand 
und Sicherheit als materielle Grundlage und Basis für ein politisch selbstbestimmtes und religiös 
freies Leben erstrebt oder besteht die Gefahr, dass das Streben nach geistigen Werten und Bil-
dung dem Streben nach materiellem Wohlstand und Besitz untergeordnet wird? Werden bei ei-
ner idealistischen Güterorientierung die materiell-ökonomischen Werte ausgeschlossen oder 
werden diese nur zurückgestuft, ohne dass deren Eigenständigkeit aufgehoben wird? 

Inwiefern sind einerseits religiöse, andererseits säkulare Überzeugungen mit dem Wertekanon 
der freiheitlich-demokratischen Grundordnung vereinbar? Führt der Glaube zum Werterelativis-
mus und Areligiosität zur Verabsolutierung spezifischer Werte, oder vice versa? Ist der muslimi-
sche Glaube mit dem Grundgesetz vereinbar oder verstößt er gegen den Gleichheitsgrundsatz 
von Mann und Frau? 

Erhöhen die Pluralisierung, Differenzierung und Fragmentierung der Religionen eher das Koexis-
tenz- oder Konfliktpotential unter Gläubigen und zwischen ihnen und Säkularisten? Welchen Ein-
fluss haben postkonfessionelle Formen der Religiosität auf die politischen Einstellungen der Bür-
ger? 
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Gibt es eine Marginalisierung der Volks- bzw. etablierten Kirchen? Führt Glaubensverlust zu ge-
sellschaftlicher Entsolidarisierung, zu Individualismus und Egoismus oder zu Kollektivismus und 
Naturalismus? Führt die Geltungskrise der christlichen Kirchen über eine Pluralisierung der Reli-
gion zur Entstehung einer neuen Zivil- oder Bürgerreligion in Deutschland? 

Sind die typischen Spaltungslinien in unserer Gesellschaft im Bewusstsein der Bürgerinnen und 
Bürger eher nach der Unterscheidung säkular und religiös oder sozial und ökonomisch kodiert? 
Werden die politischen Konflikte der Zukunft eher als religiös, sozial oder ökonomisch bestimmt 
wahrgenommen? Besteht nach Meinung der zu Befragenden die Gefahr, dass es zu Konflikten 
zwischen Säkularisten und Fundamentalisten kommt? 

Wie verbreitet sind national-religiöse Vorstellungen unter verschiedenen Konfessionen und Glau-
bensrichtungen? Sind Zusammenhänge zwischen national-religiösem Extremismus und säkular 
bedingter Fremdenfeindlichkeit und Islamophobie feststellbar? 

Wie verbreitet sind Dispositive zur Gewaltbereitschaft in den verschiedenen Glaubensformen ei-
nerseits und den säkularen Überzeugungen andererseits? Steht uns ein neuer Kulturkampf zwi-
schen laizistischen Scharfmachern und religiösen Eiferern bevor? Neigen eher Anhänger mono-
theistischer Religionen zur Gewalt oder eher Religiöse postkonfessioneller Prägung? Wann 
schlägt religiöser Fundamentalismus um in politische Gewalt? Führt in der Wahrnehmung der 
Bürgerinnen und Bürger eher die Religion oder eher der Laizismus zu Gewalt? Führt religiöse Viel-
falt zu einem Krieg der Religionen? 

Welche Formen von politischer Religiosität gibt es? Sind diese eher konfessionell oder postkon-
fessionell bedingt? Begünstigt die Entkirchlichung und Enttheologisierung die Entwicklung „poli-
tischer Religionen“, wie wir sie aus dem vorigen Jahrhundert kennen? Oder verhindern Volkskir-
chen Konkurrenz? Geraten die neuen postkonfessionellen Formen von Religiosität in Konflikt mit 
dem Grundgesetz oder führen sie zur Ausbildung einer Zivilreligion oder transkonfessionellen 
Bürgerreligion, die die Werteordnung einer demokratischen Gesellschaft stabilisiert? 

Inwieweit folgt die Politik dem gesellschaftlichen Wandel religiöser und säkularer Überzeugungen 
einerseits und den aus Religiosität bzw. Säkularität abgeleiteten Wertvorstellungen der Bürger 
andererseits in ihrem Handeln? 

Kommt es zu einer Rekonfiguration der Politik entlang von religiösen Differenzen? Steht uns ein 
Rekurs auf das christliche Abendland bevor? Gibt es überhaupt politische Herrschaftsansprüche 
der Religiösen? 
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